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Bildung für alle! – Bildung für alle? Die »Gerechtigkeitslücke« 
bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen (siehe DDS 
6/2017) spiegelt sich auch im Sozialen und in der Bildung wider. 
Wo die neoliberale »freie« Marktwirtschaft vorangetrieben wird, 
wird auch der Begriff der Gerechtigkeit umgedeutet: Bedarfsge-
rechtigkeit wird zur Leistungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit 
verschwindet zugunsten der Generationengerechtigkeit. D. h. nur 
wer etwas im Sinne des Bruttoinlandsprodukts (BIP) leistet oder im 
Namen künftiger Generationen auf soziale Absicherung oder Für-
sorge verzichtet, soll noch Gerechtigkeit erfahren. Ein Denken, dem 
auch die Bildungsgerechtigkeit unterworfen wird.
Die gesellschaftliche Spaltung, die damit verschleiert werden soll, 
drückt sich in Exklusion und Segregation aus, die immer augenfälli-
ger werden. Im Ergebnis unterminiert die Polarisierung den demo-
kratischen Konsens. Und das quasi ständisch gegliederte Bildungs-
system leistet Hilfestellung. Selten werden Bildungskarrieren so 
stark von Einkommen, Vermögen und Bildungsgrad der Eltern de-
terminiert wie in Deutschland. Bayern brilliert hier – einmal mehr – 
in einer Vorreiterrolle. 
Kein Zweifel, die Forderung nach guter Bildung für alle ist unab-
dingbar. Sie schafft mehr (Bildungs-)Gerechtigkeit und erweitert 
die Möglichkeiten, das eigene Leben gut zu gestalten. Als alleini-
ges Rezept wird es nicht reichen. Als Bildungsgewerkschaft müssen 
wir uns neben einer anderen Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen auch mit der Umverteilung von Arbeit befassen, um der Ge-
rechtigkeit wieder etwas näherzukommen. 

Dorothea Weniger

PS: Die Brutalität der derzeitigen Verhältnisse zeigt sich aktuell 
auch in den Abschiebungen. Die Unmenschlichkeit staatlicher Stel-
len setzt hier ein weiteres Thema auf die GEW-Agenda.

Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung, Beiträge dazu und weite-
re Vorschläge erwünscht. September: Hochschule und Forschung, Oktober: Arbeitswei-
sen in der Pädagogik. Diese Themenschwerpunkte verschieben sich, wenn aktuelle Ent-
wicklungen es erfordern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wegen des Wechsels von Björn Köhler vom sozialpädagogi-
schen Büro der GEW Bayern zum Hauptvorstand der GEW im 
Juni 2017 haben sich die Beratungszeiten vorläufig geändert:

Die Vertretung für dringende Anfragen übernimmt Erwin Denz-
ler mittwochs von 16.00-19.00 h und freitags von 10.00-12.00 h; 
Tel.: 0151 18147351; E-Mail: erwin.denzler@gew-bayern.de

Bitte beachtet auch unsere Homepage: 
Die Beratungszeiten werden auf der folgenden Seite veröffent-
licht: gew-bayern.de/beratung/ 
Änderungen werden dort zeitnah vorgenommen!

Eure GEW Bayern
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in ihrer Stellungnahme zum Thema »Bil-
dung in Deutschland«, das im Bildungs-
ausschuss des Deutschen Bundestages 
behandelt wurde. Sie weist darin auf die 
alarmierende Tatsache hin, dass 2015 
trotz insgesamt sinkender Arbeitslosen-
zahlen die Anzahl derjenigen Menschen 
ohne Arbeit im Segment der Geringqua-
lifizierten leicht anstieg.2 Die Bedeu-
tung guter (Aus-)Bildung, die die Men-
schen aus diesem Segment herausfüh-
ren könnte, wird so noch einmal veran-
schaulicht.

Das schlechtere Abschneiden der so-
zioökonomisch benachteiligten Kinder 
und Jugendlichen hat verschiedene Ur-
sachen. Mit aller Deutlichkeit soll hier 
hervorgehoben werden, dass dies kei-
nesfalls auf eine vererbte geringere In-
telligenz zurückzuführen ist, auch wenn 
dieses »Argument« sogar noch im Jahr 
2017 gelegentlich zu hören ist. 

In ihrem im April 2017 verabschiede-
ten Bildungspaket betont die CSU, dass 
sie »auch in Zukunft auf das leistungs-
starke und differenzierte Schulsystem in 
Bayern setzen« wird.1 Gerade dieses dif-
ferenzierte Bildungsangebot sei dafür 
geeignet, jedem Kind den Platz zu ge-
ben, auf dem seine Begabungen und Ta-
lente am besten gefördert würden. Auch 
wenn im selben Paket endlich die Fehl-
entscheidung, das G8 einzuführen, rück-
gängig gemacht wird, sind ansonsten kei-
ne weiteren, tatsächlichen Veränderun-
gen zu erkennen. Die CSU hält offensicht-
lich weiterhin am selektiven bayrischen 
System fest.

Ungerechtigkeit besteht trotz 
einzelner Erfolge fort

Dass Schule in Deutschland und Bay-
ern kein Ort ausgleichender Gerechtig-
keit ist, ist altbekannt. Wertet man ver-

schiedene Vergleichsstudien der letzten 
Jahre im Hinblick auf bestehende Un-
gleichheiten aus, wird offenkundig, dass 
Kinder aus sozioökonomisch benachtei- 
ligten Familien weiterhin zu den Ver-
lierer*innen des Bildungssystems zählen. 
Zwar erreichen heute deutlich mehr 
Schüler*innen das Abitur als noch vor 
zehn Jahren und auch die Zahl der 
Hauptschulabsolvent*innen sinkt kon-
tinuierlich, weil die einen wie die ande-
ren von den auf PISA erfolgten Maßnah-
men profitieren. Doch als Wermutstrop-
fen bleibt, dass die damit eigentlich an-
gestrebte Bildungsgerechtigkeit, die den 
Abstand zwischen Schüler*innen aus bil-
dungsnahen und bildungsfernen Famili-
en verringern sollte, weiterhin nicht er-
reicht wurde. Gerade Kindern und Ju-
gendlichen aus bildungsfernen Famili-
en gelingen kaum soziale Aufstiege. Eine 
aktive Benachteiligung von Kindern aus 
Arbeiter*innen- bzw. Unterschichtfa-
milien konstatiert auch Elke Hannack, 
stellvertretende Bundesvorsitzende des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), 

Gesellschaftliche Spaltung 
durch gegliedertes Bildungssystem

1 »Bildungspaket. ›Für Bildung begeistern! Fördern, 
Fordern, Forschen‹. Beschluss der CSU-Landtagsfrak-
tion vom 5. April 2017«; Download: csu-landtag.de 

2 DGB-Stellungnahme »Die gespaltene (Bildungs-)Re-
publik» vom 23.11.2016 zum öffentlichen Fachge-
spräch »Bildung in Deutschland«; Download: dgb.de

Foto: imago/Westend61
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den Krippenplatz vom Erwerbsstatus der 
Erziehungsberechtigten abhängt.

Diese Zementierung gesellschaftli-
cher Spaltung setzt sich auch nach der 
Schule in der Erwachsenenbildung fort. 
Gerade hier sind zahlreiche Angebote 
mit hohen Kosten verbunden und auch 
der Zeitfaktor spielt eine Rolle: Etliche 
Angebote kommen für Menschen in pre-
kären Verhältnissen nicht infrage, da es 
entweder am Geld oder an der Zeit oder 
an beidem fehlt, wenn z. B. zur Sicherung 
des Lebensunterhalts mehrere Jobs hin-
tereinander ausgeübt werden müssen. 

Eine Schule für alle 
kann Spaltung verringern

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass nach wie vor sozioökonomische Un-
terschiede eine erhebliche Rolle beim 
Aufstieg im Bildungssystem spielen. Die-
ser ist jedoch notwendig, wenn langfristig 
die gesellschaftliche Spaltung aufgrund 
des selektiven Bildungssystems aufgeho-
ben werden soll. Gerade die primären 
Herkunftseffekte – also die geringeren 
Möglichkeiten der häuslichen Unterstüt-
zung durch finanzielle Mittel oder Hilfe-
stellung bei Aufgaben und Vorbereitung 
– könnten durch die Einführung einer flä-
chendeckenden und verbindlichen Ganz-
tagsschule ausgeglichen werden. Selbst-
verständlich muss diese personell, finan-
ziell und materiell so ausgestattet sein, 
dass Betreuung und Unterstützung durch 
fachlich versiertes Personal gewährleistet 
ist. Diese Aufgabe würde dann nicht län-
ger auf die Familien abgewälzt. 

Zudem würde eine spätere Selektion 
der Schüler*innen die sekundären Her-
kunftseffekte erheblich abschwächen 
und einer verstärkten Leistungsspreizung 
entgegenwirken. Es bliebe mehr Zeit für 
die Förderung einzelner Schüler*innen. 
Eine längere gemeinsame Schulzeit wür-
de außerdem ein hohes Maß an Res-
sourcen bei den Lehrkräften freisetzen, 
die dann in die Vorbereitung und Durch-
führung eines guten Unterrichts für alle 
Schüler*innen fließen könnten. Es bleibt 
deshalb nichts weiter, als erneut zu for-
dern, dass wissenschaftliche Erkenntnis-
se anerkannt und umgesetzt werden und 
Bildung in allen Lebens-
phasen die (finanzielle) 
Beachtung findet, die sie 
verdient.

von Christiane Wagner
Mitglied der DDS-Redaktion 

Ursachen des ungleichen 
Bildungserfolgs

Es sind verschiedene Faktoren, die 
auf den Bildungserfolg eines Menschen 
einwirken. Dabei werden primäre und 
sekundäre Herkunftseffekte unterschie-
den. Primäre Effekte haben ihre Wurzeln 
in den Familien. Dabei geht man davon 
aus, dass der Schulerfolg vom ökonomi-
schen, kulturellen und sozialen Kapital 
in der Familie abhängt.3 Gerade im Sys-
tem der Halbtagsschule4 spielen die Ein-
stellung der Eltern und deren Möglich-
keiten bei der Unterstützung ihrer Kin-
der tatsächlich eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. 

Größere Bedeutung haben die so-
genannten sekundären Herkunftseffek-
te. Sie richten den Blick zum einen auf 
die Schulwahlentscheidungen der El-
tern, die zumeist von der Herkunft ab-
hängig sind. Deutlich mehr Eltern aus so-
zioökonomisch bessergestellten Fami-
lien schicken ihre Kinder auf weiterfüh-
rende Schulen – auch wenn dafür keine 
Empfehlung vorliegt.5 Daneben nehmen 
die sekundären Herkunftseffekte die Ent-
scheidungen und das Verhalten der Lehr-
kräfte in den Blick. Mehrere Studien be-
legen, dass in unabhängigen Tests Kinder 
aus sozioökonomisch schwachen Famili-
en schlechtere Noten als Kinder aus so-
zioökonomisch besseren Verhältnissen 
erzielen – und das bei gleichen Leistun-
gen. Damit ist die Leistungsbeurteilung 
durch Lehrkräfte ebenfalls von der Stel-
lung der Familie beeinflusst. Auch die 
Schullaufbahnempfehlungen, die von 
Lehrkräften vergeben werden, orientie-
ren sich daran.6 So wird eine Gymnasial-
empfehlung trotz gleicher Testergebnis-
se seltener erteilt, wenn die Kinder aus 
sozial schwächeren Verhältnissen kom-
men. Bedenklich stimmt zudem, dass die 
primären Herkunftseffekte eine deut-

lich größere Rolle spielen, wenn Schul-
noten als Leistungsindikatoren angesetzt 
werden. Standardisierte Tests verringern 
hingegen diese Effekte. 

Selektives Bildungssystem 
verschärft Ungleichheiten

Dass das selektive Schulsystem mit 
seiner frühen Verteilung der Kinder in 
verschiedene Schularten bestehende 
Ungleichheiten verschärft, ist bekannt. 
So wird konstatiert, dass die Leistungs-
unterschiede der verschiedenen Schü-
ler*innen, die in der Grundschule noch 
gar nicht so groß sind, nach der frühen 
Selektion in der Sekundarstufe klar aus-
einanderklaffen. In Ländern, in denen 
die schulische Selektion erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgt, können die-
se ungleichen Startbedingungen teilwei-
se ausgeglichen werden. So sinkt der fa-
miliäre Einfluss von Schulleistungen im 
internationalen Vergleich immerhin um 
ein Viertel, wenn die Selektion erst vier 
Jahre später stattfindet.7 

Auch die Schulpraxis bestätigt die-
se Ergebnisse. 2016 schlossen sich etli-
che Schulleiter*innen der Stadtteilschu-
len der Hansestadt Hamburg zusammen 
und gingen an die Öffentlichkeit. Sie for-
derten erneut eine Schule für alle, da sie 
feststellten, dass sich die Gymnasialemp-
fehlungen nach der vierten Klasse im 
späteren Leben der Kinder und Jugend-
lichen häufig als fehlerhaft erwiesen. Be-
obachtet wurde, dass wesentlich mehr 
Schüler und Schülerinnen die gymnasiale 
Oberstufe erreichten, als durch die Gym-
nasialempfehlung vorausgesagt worden 
war. Zudem betonten sie die enorme Be-
deutung der einen Schule für alle für den 
sozialen Frieden und die soziale Gerech-
tigkeit.

Doch nicht nur die Schule trägt zur 
Verschärfung der sozialen Spaltung der 
Gesellschaft bei. Hannack verdeutlicht 
in ihrer Stellungnahme auch, dass erste 
Mechanismen der sozioökonomischen 
Benachteiligung schon in der frühkind-
lichen Bildung wirken. Auch wenn dort 
in den letzten Jahren durch die Quanti-
tät der Plätze einiges verbessert wurde, 
stellt Hannack fest, dass gerade Kinder 
arbeitsloser Eltern weiterhin aus der au-
ßerhäuslichen Betreuung ausgeschlos-
sen werden, da der Rechtsanspruch auf 

3 Vgl. Bourdieu, P. u. a.: Die verborgenen Mechanismen 
der Macht. Schriften zu Politik & Kultur 1. VSA Verlag, 
Hamburg, 2015

4 Auch wenn der Ausbau der Ganztagsschulen voran-
schreitet, kann keineswegs von einem Umbau des 
Schulsystems hin zur Ganztagsschule gesprochen 
werden, da bisher Merkmale wie Hausaufgaben oder 
Ferienbetreuung nur in geringfügigen Ansätzen in 
den Kernbereich der Schule integriert werden.

5 Vgl. Tillman, K.-J.: Die Verlängerung der Grundschul-
zeit. Ein Instrument zum Abbau sozialer Auslese? In: 
Jürgens, E./Miller, S. (Hg.): Ungleichheit in der Gesell-
schaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdiszi-
plinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse. 
Verlagsgruppe Beltz, Weinheim, 2013

6 Vgl. Dumont, H./Maaz, K./Neumann, M./Becker, M.: 
Soziale Ungleichheiten beim Übergang von der 
Grundschule in die Sekundarstufe I: Theorie, For-
schungsstand, Interventions- und Fördermöglichkei-
ten. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Son-
derheft 24/2014, Springer Verlag, Cham/Schweiz, 
2014

7 Vgl. Wößmann, L.: Beeinflusst Bildungsselektion Bil-
dungsergebnisse und Ungleichheit? Internationale 
und nationale Evidenz. In: Jürgens, E./Miller, S. (Hg.): 
a. a. O.
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Ein Stadtbummel vermittelt schnell 
den Eindruck einer hohen örtlichen Prä-
senz von Nachhilfeeinrichtungen, sodass 
man vermuten könnte, Nachhilfe sei ein 
blühender Geschäftszweig und stoße auf 
breite Nachfrage. Jedoch: Trotz der ho-
hen Sichtbarkeit von Nachhilfeangebo-
ten im Alltag ist die Informationsbasis 
über den Nachhilfemarkt unzureichend 
und auch die bildungswissenschaftli-
che Forschung erschließt dieses Feld 
nur langsam. Nach Schätzungen existie-
ren bundesweit ca. 5.000 Nachhilfein-
stitute, die zum großen Teil als Franchi-
seunternehmen in Ketten zusammenge-
schlossen sind und ein breites Angebot 
an Lernunterstützung in verschiedenen 
Formaten für unterschiedliche Gruppen 
von Adressat*innen offerieren. Schät-
zungen zufolge nehmen jährlich 1,2 Mill. 
Schüler*innen an Nachhilfe teil und El-
tern geben pro Jahr fast 1 Milliarde Euro 
dafür aus. Der Markt ist in den letzten 
30 Jahren stark gewachsen, was ihn in 
jüngster Zeit zusammen mit seiner ho-

Kommerzielle Nachhilfe expandiert – 
Chance für Bildungsgleichheit?

hen Rentabilität ins Visier internationa-
ler Kapitalfonds als ein lukratives Invest-
ment gerückt hat. 

Ursachen für das Wachsen 
des Nachhilfemarktes

Als Grund der Expansion der kom-
merziellen Nachhilfe lässt sich ein brei-
tes Bündel von strukturellen Ursachen, 
individuellen Motiven und situativen An-
lässen benennen. Grundsätzlich ist da-
von auszugehen, dass der allgemeine 
Trend zur Höherqualifizierung infolge 
veränderter Anforderungen im Beschäf-
tigungssystem und am Arbeitsmarkt ein 
wichtiger struktureller Grund für die Ex-
pansion der Nachhilfe ist. Eltern wollen 
ihren Kindern die besten schulischen 
Startpositionen für eine erfolgreiche 
schulische und berufliche Karriere er-
möglichen und höherwertige Bildungs-
abschlüsse verbessern die Chancen bei 
der wichtigen Übergangspassage vom 
Bildungs- ins Beschäftigungssystem. 

Die gestiegenen Bildungsaspirati-
onen der Eltern auf höhere Abschlüs-
se und damit verknüpft die Perspektive 
auf eine akzeptable Bildungsrendite ste-
hen aber auch in einem Zusammenhang 
mit dem Leistungsspektrum der öffentli-
chen Schulen. Bekanntlich hat der soge-
nannte PISA-Schock zu vielen Reformen 
im schulischen Bildungswesen geführt 
(z. B. G8) und den Leistungsdruck auf die 
Schüler*innen deutlich erhöht. Unser 
Bildungssystem ist von Selektionsprozes-
sen an den Übergangszonen zwischen 
den einzelnen Klassen, Stufen und Lauf-
bahnen gekennzeichnet, die in hohem 
Maße vom Notendurchschnitt abhän-
gen. Nachhilfe wird in Anspruch genom-
men, um die Bildungs- und Lebenschan-
cen der Kinder zu erhöhen. Es geht nicht 
mehr nur darum, kurzfristig die Noten zu 
verbessern, weil die Versetzung oder ein 
Abschluss gefährdet ist. Vielmehr wird 
Nachhilfe zunehmend zu einem langfris-
tigen Begleiter der Schullaufbahnen von 
der Grundschule bis zum Abitur. Hinzu 
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kommt, dass gerade Eltern, denen der 
Bildungserfolg ihrer Kinder besonders 
wichtig ist, häufig eine individuelle För-
derung ihrer Kinder und fördernde, be-
gleitende Angebote der Lernunterstüt-
zung in den Schulen vermissen – Ange-
bote, die Schulen häufig gar nicht leisten 
können. Das gilt besonders, wenn die El-
tern ihren Kindern – quasi in einer schul-
peripheren, flankierenden Hilfsfunkti-
on für nachmittägliche Schulunterstüt-
zungsangebote – bei der Erledigung ih-
rer Hausarbeit nicht ausreichend helfen 
können. 

Hier verspricht die Nachhilfe in ihrer 
allgegenwärtigen Werbung individuelle 
Abhilfe durch gezielte Förderung im Ein-
zel- oder Gruppenunterricht. 

Doch wie sieht es mit den 
Versprechungen aus? 

Ist Nachhilfe ein probates Mittel zur 
Kompensation individueller Leistungsde-
fizite und damit zur Eröffnung weiterge-
hender Bildungschancen? Zu den Effek-
ten von Nachhilfe existieren kaum hinrei-
chend fundierte Untersuchungen, aber 
es ist natürlich zu erwarten, dass Nach-
hilfe (etwas) hilft.

Diese Frage lenkt die Perspektive 
aber auch auf die soziale Dimension der 
Inanspruchnahme von Nachhilfe. Viele 
Studien belegen, dass der soziale Hin-
tergrund des Elternhauses in Deutsch-
land die Bildungschancen der Kinder in 
besonderem Maße prägt. Bildung und 
damit Lebenschancen werden nach wie 
vor »vererbt«. Kann Nachhilfe ange-
sichts ungleicher Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse in den Elternhaus-
halten einen Beitrag zur Kompensation 
sozialer Ungleichheit leisten? Die Ant-
wort ist ernüchternd: Nach jüngsten Er-
gebnissen erhalten Kinder aus höheren 
sozialen Milieus, die in der Regel über 
ein höheres Einkommen verfügen, über-
proportional häufiger Nachhilfe als Kin-
der aus Familien mit niedrigerem Ein-
kommen, und zwar auch nach Kontrolle 
von Leistungsunterschieden und Schul-
formen. Zugespitzt bedeutet dies, dass 
Kinder aus einer weniger sozial privile-
gierten Familie in geringem Maße an 
Nachhilfe partizipieren, da ihren Eltern 
die erforderlichen finanziellen Ressour-
cen fehlen. Kommerzielle Nachhilfe, die 
als eine Art Parallelwelt das staatliche 
Bildungswesen ergänzen und dessen 
Unzulänglichkeiten kompensieren könn-
te, wird so zum Mitverursacher und Ver-

stärker bestehender sozialer Ungleich-
heiten. 

Wege zu mehr Gerechtigkeit

Wo können Lösungsansätze zur Ab-
milderung dieses Tatbestandes identifi-
ziert werden? Blicken wir auf die Schu-
le. Wie bereits erwähnt, scheint das Ver-
trauen vieler Eltern in die Leistungsfä-
higkeit der öffentlichen Schule gesun-
ken zu sein. Indikator hierfür ist, dass 
die Zahl der Privatschulen und der 
Schüler*innen in diesen Einrichtungen 
in den letzten Jahren angestiegen ist. 
Letztlich korrespondiert aber der Be-
such einer Privatschule als »Ergänzung« 
zur öffentlichen Schule ebenfalls mit 
dem Volumen des elterlichen Geldbeu-
tels, sodass diese Option für einkom-
mensschwache Schichten als förder- 
und chancenverbessernde Maßnahme 
für die Kinder entfällt. Während also Pri-
vatschulen und die kommerzielle Nach-
hilfe durch einkommensstarke Schich-
ten als ein Instrument eingesetzt wer-
den, die soziale Ausgangslage der Kin-
der im Wettbewerb um Karrierepositio-
nen zu verbessern, muss das besonde-
re Augenmerk für eine wirksame För-
derpolitik durch Nachhilfe auf das öf-
fentliche Schulwesen als dem Ort einer 
gesellschaftlich verantworteten staatli-
chen Bildung gerichtet werden. 

Als erster Lösungsimpuls ist hier 
auf das Konzept der Ganztagsschule zu 
verweisen. Dessen bildungspolitischer 
Grundgedanke ist es, im Ganztagsbe-
trieb den Schüler*innen vornehmlich 
am Nachmittag nicht nur eine Hausauf-
gabenbetreuung anzubieten, sondern 
auch eine individuelle Förderung zu ge-
währleisten. So weit, so gut. Die Reali-
tät ist aber noch eine andere. Der Aus-
bau entsprechender Einrichtungen geht 
noch zu langsam voran und zudem sind 
die erforderlichen Ressourcen oft nicht 
vorhanden. So fehlt für eine individuelle 
Unterstützung meist das entsprechend 
qualifizierte Lehrpersonal. Würden die-
se Defizite entsprechend der Konzept-
vorstellungen abgebaut, würde womög-
lich ein Großteil der außerschulischen 
Nachhilfe überflüssig, verbunden mit 
dem Effekt, dass auch diejenigen stärker 
in den Genuss individueller Förderung 
kämen, denen bislang wegen der pri-
vat aufzubringenden Kosten der Zugang 
faktisch verwehrt ist. Die Ganztagsschu-
le – insbesondere in ihrer gebundenen 
Form – wäre demnach ein nachhaltiger 

Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit. 
Da dies noch Zukunft ist, nochmals 

ein erweiterter Blick auf die aktuelle Re-
alität. Durch das Bildungs- und Teilhabe-
paket der Bundesregierung ist die Mög-
lichkeit eröffnet, einkommensschwäche- 
ren Familien, die staatliche Transfer-
leistungen erhalten, bezahlte Nachhilfe 
durch öffentliche Zuschüsse zu gewäh-
ren. Aber auch hier zeigt sich leider, dass 
das reale Volumen der Nutzung eher ge-
ring ist, da viele bürokratische Hürden 
und Einschränkungen den Zugang ver-
sperren. Um kurzfristig den Nutzungs-
grad zu erhöhen, wäre es angebracht, 
die Verfahren und Genehmigungsabläu-
fe zu entbürokratisieren. 

Ein letzter Punkt. Kommerzielle 
Nachhilfe unterliegt dem Gewerberecht 
und nicht dem Bildungsrecht, es beste-
hen damit also zwei Rechtskreise für die 
Regulierung. Da Nachhilfe als parallele 
Welt zum öffentlichen Bildungssystem 
existiert und sie unmittelbar auf das Sys-
tem Schule ausgerichtet ist, muss darü-
ber nachgedacht werden, inwieweit die 
bisherige privatwirtschaftlich-gewerbli-
che Verortung der Nachhilfe durch ent-
sprechende staatliche Kontrollmechanis-
men, z. B. hinsichtlich der Transparenz 
und der Qualitätssicherung, ergänzt wer-
den sollte. Angesichts des aktuellen Ar-
mutsberichtes und dessen erschrecken-
der Zahlen zur Armutsgefährdung in un-
terschiedlichen sozialen Gruppen und 
eingedenk der Tatsache, dass Armut 
auch immer eine Frage von Bildung ist, 
sollte die Frage der Nachhilfe unter dem 
Aspekt von mehr Chancengerechtigkeit 
sicherlich weiter oben auf der tagespo-
litischen Agenda stehen. 

von 
Prof. Dr. Rolf Dobischat 
Bildungsforscher an der Uni-

versität Duisburg-Essen

Literaturhinweis:
Klaus Birkelbach; Rolf Dobischat; Birte Dobi-
schat: Außerschulische Nachhilfe. Ein pros-
perierender Bildungsmarkt im Spannungsfeld 
zwischen kommerziellen und öffentlichen In-
teressen. (Study der Hans-Böckler-Stiftung, 
Bd. 348). Düsseldorf, Hans-Böckler-Stiftung, 
2017; Download unter: boeckler.de/pdf/ 
p_study_hbs_348.pdf
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Kritische Soziale Arbeit: 

Was tun gegen die soziale Erosion?
Seit einigen Jahren ist Inklusion ein 

großes Thema in der pädagogischen Ar-
beitswelt. Gleichzeitig scheint sich je-
doch politisch gesehen die Exklusion, 
also der soziale Ausschluss von Bevölke-
rungsgruppen, auszuweiten und zu ver-
festigen. Angesichts dieser zunehmen-
den gesellschaftlichen Spaltung stellt sich 
die Frage, was Soziale Arbeit dagegen 
tun kann? Bevor diese Frage beantwor-
tet werden kann, sollte ins Bewusstsein 
gerufen werden, dass die Praxis Sozialer 
Arbeit selbst als Instrument gesellschaft-
licher Spaltung fungieren kann – und dies 
auch, bewusst oder unbewusst, tut. Un-
bewusst, wenn sich Soziale Arbeit per 
se als unpolitisch versteht, und bewusst, 
wenn kapitalistisch und utilitaristisch ge-
prägte Ausschlussmechanismen in sozial-
arbeiterisches Handeln und – wichtiger 
noch – in sozialarbeiterisches Denken in-
tegriert werden.

Spaltung – ein gewolltes 
politisches Instrument 

Arbeitslose, prekär Beschäftigte, 
Straffällige, legale Migrant*innen, »il-
legale« Migrant*innen, Kranke, »Süch-
tige«, Behinderte, Bettler*innen, Alte, 

aber auch Frauen, Kinder, Jugendliche –  
es wird kategorisiert, was das Zeug hält. 

Diese Einordnungen sind der Nähr-
boden jeglicher Ausgrenzung und da-
mit eine wichtige Grundlage für die sich 
manifestierende Spaltung der Gesell-
schaft. Zudem wird nahezu jeder Lebens-
bereich ökonomisiert, selbst der Rassis-
mus ist davon betroffen. Denn auch im 
rassistischen Diskurs gibt es diejenigen, 
die »uns« nützen, und die anderen, die 
»uns« nicht nützen, sondern sogar ver-
meintlich schaden und damit jegliches 
Recht auf Teilhabe verwirken. Gleiches 
geschieht in der Jugendhilfe. Hier wird 
unterschieden in diejenigen, die im Sinne 
kapitalistischer Verwertungslogik funkti-
onstüchtig gemacht werden können, und 
in die übrigen, die vermeintlich nicht ko-
operieren wollen (oder können). Auch in 
der Asylberatung das gleiche Spiel: auf 
der einen Seite die Antragsteller*innen 
mit Chance auf Anerkennung und auf 
der anderen diejenigen ohne sogenannte 
Bleibeperspektive. Hier macht sich Sozia-
le Arbeit fremde Kategorien und Begriff-
lichkeiten zu eigen und versucht daran 
anschließend die offiziellen Definitionen 
»sozialer Probleme« zu bearbeiten. Da es 
sich hierbei stets um machtpolitisch mo-

tivierte Definitionen handelt, lässt Soziale 
Arbeit sich dadurch in Prozesse der Stig-
matisierung und Ausgrenzung involvie-
ren. Strukturelle Faktoren von Benach-
teiligung werden in individuelle Defizite 
transformiert. Auf diese Art erzeugt und 
reproduziert Soziale Arbeit ihre eigenen 
Formen der Exklusion. In der Folge wird 
den Adressat*innen Sozialer Arbeit le-
diglich ein Objektstatus zugestanden. So 
werden die Kategorien manifest. Nicht 
unerwähnt sollte bleiben, dass auch die 
Soziale Arbeit an sich ökonomisiert wird, 
denn Kosten- und Nutzenrechnungen – 
und nicht etwa die tatsächlichen Bedarfe 
– beeinflussen die Entscheidungen über 
Start, Weiterführung und Beendigung ei-
ner Hilfe.

Kritische Sozialarbeit stärkt 
die Selbstwirksamkeit

Im Sinne einer menschenrechtsori-
entierten kritisch-reflexiven Sozialen Ar-
beit ist solch eine exklusionsfördernde 
und -zementierende sozialarbeiterische 
Praxis abzulehnen. Aber was tun? Was ist 
die Alternative?

Um der zunehmenden sozialen Spal-
tung der Gesellschaft entgegenzuwirken, 
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rung führen, sein darf, dann lassen sich 
daraus für eine selbstbestimmte Praxis 
kritisch-reflexiver Sozialer Arbeit folgen-
de Grundsätze formulieren: Kritische So-
ziale Arbeit bietet sich nicht als Lösung 
von sozialen Problemen an, sondern be-
nennt ihren Gegenstand eigenständig 
und bezieht sich auf diesen in der Aus-
gestaltung der sozialarbeiterischen Pra-
xis. Ist der benannte Gegenstand die so-
ziale Ungleichheit bzw. der Prozess so-
zialen Ausschlusses, so klärt sie über 
strukturelle Zusammenhänge und Fol-
gen auf und entblößt gesellschaftliche 
Interessenkonflikte und Machtunter-
schiede. Die so zutage tretenden Macht- 
und Herrschaftsstrukturen und die da-
zugehörigen herrschaftslegitimierenden 
Techniken analysiert und kritisiert sie. 
Kritische Soziale Arbeit begründet sich 
über die Thematisierung und die repoli-
tisierende Bearbeitung von sozialer Un-
gleichheit, sozialem Ausschluss, Diskri-
minierung und Unterdrückung entlang 
der Trennlinien von Klasse, Geschlecht, 
Religion, Ethnizität und Alter. Sie distan-
ziert sich hierbei klar von ordnungspoli-
tisch verorteten Problemlösungen und 
orientiert sich an den Prinzipien der Auf-
klärung und Emanzipation und ermög-
licht Bildungsprozesse hin zur Mündig-
keit der Subjekte und zur Mitgestaltung 
selbstbestimmter Lebenspraxis. 

Damit Soziale Arbeit etwas gegen 
die zunehmende gesellschaftliche Spal-
tung tun kann, muss sie politisch und da-
bei kritisch sein und sie muss sich einmi-
schen.

von Rafael Alfaro 

Sonderpädagoge, M. A. 
Mitglied des Arbeitskreises 

kritische Soziale Arbeit (AKS) 
München

bedarf es einer Abkehr von den beschrie-
benen utilitaristischen und in der Folge 
exkludierenden Denkansätzen und Hal-
tungen. Es bedarf eben jener menschen-
rechtsorientierten kritisch-reflexiven So-
zialen Arbeit, welche die Adressat*innen 
dabei unterstützt, ein Bewusstsein für 
ihre Selbstwirksamkeit zu entwickeln, 
und zwar sowohl bezüglich der Verän-
derbarkeit gesellschaftlicher Missstän-
de als auch bezogen auf individuelle pre-
käre Lebenslagen. Eine in diesem Sinne 
befreiende Soziale Arbeit bestärkt ihre 
Adressat*innen, sodass diese eine kri-
tisch-reflexive Grundhaltung gegenüber 
strukturellen Zusammenhängen und de-
ren Folgen entwickeln und festigen kön-
nen. 

Exemplarisch lässt sich das anhand 
von zwei aktuellen Zuschreibungs-»Hits« 
verdeutlichen: Es gibt stigmatisierende 
Zuschreibungsphrasen, die verdecken 
sollen, dass es sich um von außen auf-
erlegte Zuschreibungen durch kategori-
sierungswütige Exklusionist*innen han-
delt. So z. B. der*die »Illegale« oder der 
Mensch »mit Migrationshintergrund«. 
Hier ist deutlich zu machen, dass soge-
nannte »Illegale« in Wahrheit »Illegali-
sierte« sind, die nicht selbst-, sondern 
fremdbestimmt entwertet werden. Ge-
nauso sollte ins Bewusstsein gerufen 
werden, dass die Feststellung eines Mi-
grationshintergrunds ebenfalls exkludie-
rend wirkt. Dies geschieht z. B. in Kom-
bination mit Statistiken zur Kriminalität. 
Im Prinzip rückt der »Migrationshinter-
grund« dabei dermaßen in den Vorder-
grund, dass eigentlich vom »Migrations-
vordergrund« gesprochen werden müss-
te. Nicht der Mensch, sondern die Migra-
tion steht im Vordergrund. In diesem Zu-
sammenhang wird auch wieder der Vor-
rang der Ökonomie gegenüber dem ge-
sellschaftlichen Zusammenleben deut-

lich. Häufig wird gefragt, welche Risiken 
Migration für eine aufnehmende Gesell-
schaft birgt; kaum jedoch, welchen Risi-
ken die globalen und lokalen Gesellschaf-
ten durch das neoliberale Wirtschaftssys-
tem ausgesetzt sind. Im Gegenzug wird 
kaum über die Vorteile von Migration, 
dafür fast ausschließlich über die Vortei-
le »unseres« Wirtschaftssystems gespro-
chen. Dabei wird nur allzu gerne ausge-
klammert, wem dieses System eigent-
lich Vorteile bringt bzw. wer in der Phrase 
»Uns geht es gut« mit »Uns« gemeint ist. 

Das zweite Beispiel stammt aus der 
Wahlkampfpraxis: »Wen braucht die 
Wirtschaft von morgen?«, fragt ein Wahl-
plakat der Partei »Freie Wähler«. Die-
se Form der Fragestellung, die den Men-
schen zum dienenden Objekt macht, 
spiegelt erschreckend deutlich die po-
litisch geforderte Devotion des »Men-
schenmaterials« gegenüber der Wirt-
schaft wider. 

Menschen als aktive Subjekte 
sehen

Eine kritisch-reflexive Grundhaltung 
versteht den Menschen jedoch nicht als 
passives Objekt, sondern als aktives Sub-
jekt, welches gestaltend in die Welt ein-
greift. Daraus leitet sich ab, dass eine 
Pädagogik, die politisch mündige und 
zum gestaltenden Eingreifen befähig-
te Bürger*innen zum Ziel hat, die Frage 
stellen muss, was der Mensch von mor-
gen braucht. Die Menschen als aktive 
Gestalter*innen, nicht »die Wirtschaft«  
stehen im Fokus Sozialer Arbeit.

Setzen wir voraus, dass Soziale Arbeit 
kein Instrument zur Durchsetzung staat-
lich bzw. wirtschaftlich auferlegter Zie-
le, die im Sinne von wirtschaftspolitisch 
Gewolltem mit Zuckerbrot und Peitsche 
zu gezielter Förderung bzw. Sanktionie-



9DDS Juli/August 2017

Kann lebenslanges Lernen  
Bildungsunterschiede ausgleichen?

Die gleichberechtigte Teilhabe an 
Weiterbildung ist für unsere gesell-
schaftliche Entwicklung von großer Be-
deutung. Zwei Beispiele für die polarisie-
rende Teilhabe an Weiterbildung mögen 
genügen, um aufzuzeigen, dass wir hier-
für einen stärkeren rechtlichen Rahmen 
benötigen.

Informelles Lernen

Seit gut zwei Jahrzehnten ist infor-
melles Lernen Bestandteil der Weiter-
bildungsprogrammatik internationaler 
Organisationen wie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) oder der Europäi-
schen Union (EU). Hier stehen individuel-
le Lernaktivitäten – zwischen einem Ler-
nen »en passant« bis hin zu individuell 
reflektierten oder intendierten Lernakti-
vitäten in alltäglichen Situationen – in so-
zialen und beruflichen Kontexten außer-
halb institutioneller oder curricular ge-
steuerter Bildungsprozesse im Vorder-
grund (vgl. Bildungsbericht 2016, S. 148, 
unten stehende Tabelle). Das dem jüngs-
ten nationalen Bildungsbericht entnom-
mene Schaubild verdeutlicht beträchtli-
che Differenzen in der Teilhabe an infor-

mellem Lernen zwischen Erwachsenen 
ohne und mit Migrationshintergrund so-
wie nach Erwerbsstatus, Bildungsniveau 
und der Teilnahme an formaler Weiter-
bildung. So nehmen Erwachsene mit 
Hochschulreife fast doppelt so häufig an 
informeller Weiterbildung teil wie Perso-
nen ohne einen Schulabschluss.

Arbeitslose partizipieren signifi-
kant weniger häufig an informeller 
Weiterbildung als Erwerbstätige. In-
haltlich bleibt das Lesen von Fachzeit-
schriften und Büchern das bedeutends-
te Feld für informelles Lernen, gefolgt 
von Lernangeboten an Computern oder 
im Internet. Die besonders starke Diffe-
renz zwischen Personen, die an (forma-
ler oder nonformaler) Weiterbildung 
teilgenommen haben (67 Prozent), und 
solchen ohne entsprechende Weiterbil- 
dungsteilnahme (40 Prozent) widerlegt 
die Hoffnung, dass informelles Lernen im 
Erwachsenenalter eine vorausgegange-
ne ungleiche Teilhabe an formalisierter 
Weiterbildung kompensieren könnte. 

Betriebliche Weiterbildung

Folgt man den jüngeren Befunden der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, so ist 

Vgl.: Bildungsbericht 2016, S. 148, vgl. bildungsbericht.de

der Anteil der Betriebe, die die Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter*innen unterstüt-
zen, seit Beginn des vergangenen Jahr-
zehnts deutlich gestiegen. Allerdings sta-
gniert der Anteil in den letzten fünf Jah-
ren. Im zuletzt referierten Jahr 2016 be-
trägt die Weiterbildungsquote der Be-
schäftigten durchschnittlich 35 Prozent. 
(Die genauen Daten für die letzten Jahre 
finden sich in einer Tabelle auf der nächs-
ten Seite.)

Die Tabelle verdeutlicht große Unter-
schiede zwischen der Weiterbildungs- 
quote von Frauen und Männern sowie 
qualifizierten Beschäftigten und Beschäf- 
tigten in einfachen Tätigkeiten. Die ver- 
gleichsweise hohe Weiterbildungsbetei- 
ligung der Frauen ist darauf zurückzu- 
führen, dass sie in Branchen mit über-
durchschnittlichem Weiterbildungsenga-
gement, beispielsweise in den Branchen 
Erziehung und Unterricht, Gesundheit 
und Soziales, beschäftigt sind. 

Anzumahnen bleibt hier eine deutlich 
stärkere Beteiligung der Geringqualifizier-
ten in den Betrieben, um damit auch de-
ren Einkommens-, Beschäftigungs- und 
Teilhabechancen zu verbessern! Ein Recht 
auf Bildung ist auch im betrieblichen Kon-
text zu fordern, damit die Kluft zwischen 
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satz entspricht dem früheren Gedanken 
des 1969 eingeführten Arbeitsförderungs-
gesetzes, in dessen Kern die Fortentwick-
lung der Qualifizierung der Beschäftigten 
für die Herausforderungen des Arbeits-
marktes standen. Eine solche stärkere 
Beachtung und Förderung der Weiterbil-
dung, verbunden auch mit der Förderung 
der allgemeinen, politischen und kulturel-
len Weiterbildung, die der Entfaltung der 
Persönlichkeit dient, muss in der bevor-
stehenden Legislaturperiode angegangen 
und bereits jetzt vorbereitet werden. Für 
uns als GEW ist dabei ein Kernanliegen, 
eine Spaltung in eine Zwei- oder Mehr-
klassenweiterbildung zu verhindern. 

von Ansgar Klinger
Leiter des Organisations-

bereichs Berufliche Bildung und 
Weiterbildung

 beim GEW Hauptvorstand
                                  Kontakt: 

ansgar.klinger@gew.de

den Beschäftigungsgruppen nicht noch 
vertieft wird.

Statusunabhängige 
Weiterbildung

Die beiden Beispiele der Teilhabe an 
Weiterbildung belegen die Notwendig-

V on hie r a n ge ht

e s a ufw ä rt s !

Gunzenbachstr. 8, 7 6 5 3 0 B a d e n -B a d e n
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Eine kleine, wunderschön gelegene private Klinik für psychothera-
peutisch-psychiatrische Indikationen. Sehr engagierte Mitarbeiter
nehmen sich Zeit, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen und Sie auf
Ihrem Weg in Richtung auf Ihre Gesundungsziele zu begleiten. Man
wird nie gern krank, aber hier ist der Ort, an dem aus der Erkrankung
eine sinnvolle Kurskorrektur werden kann!

Tel.  Beratung:
07221/ 39 39 30

Indikationen: Belastungs- und Erschöpfungsreaktionen („Burn-out“), Depres-
sionen, Ängste und Panik, Essstörungen, Schlafstörungen, Schmerzen

Kostenübernahme: Alle privaten
Krankenversicherungen und die Beihilfe

keit besserer rechtlicher Rahmenbedin-
gungen, wie sie im Beitrag zum Bundes-
weiterbildungsgesetz in der DDS-Ausgabe 
vom April 2017 aufgezeigt wurde. Gegen-
wärtig erwägt die Arbeitsmarktpolitik, die 
bisherige Bundesagentur für Arbeit stär-
ker mit Aufgaben der Förderung der Wei-
terbildung zu betrauen. Genau dieser An-

Die digitale R*Evolution? Herausforderungen für Berufliche Bildung und Weiterbildung
23.-24. November 2017 • 22087 Hamburg • Gewerbeschule 1, Angerstraße 7-11
Derzeit sprechen alle über das Thema Digitalisierung und seine Folgen für die Arbeitswelt, aber nicht jede*r meint damit das Gleiche. 
Digitalisierung ist mehr als Industrie 4.0, 3D-Drucker, selbstfahrende Autos, miteinander kommunizierende Maschinen und »Big Data«. Di-
gitalisierung ist ein umfassender Transformationsprozess, der in nahezu allen Branchen und in der Gesellschaft insgesamt stattfindet und 
der Produktionsweisen, Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten, Arbeitskulturen und Denkweisen verändert. Gesetzgeber, Sozialstaat, 
Sozialpartner, Unternehmen und das Individuum werden vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Die Digitalisierung ist kein Phänomen, 
das quasi naturgesetzlich über eine Volkswirtschaft kommt, sondern das gestaltet werden kann – und muss. 

Die Teilnahmegebühr für die Bundestagung beträgt 30,00 Euro. Die Übernachtung ist für GEW-Mitglieder kostenfrei. Wir freuen uns auf 
Deine/Ihre Anmeldung. Das vollständige Programm findet Ihr/finden Sie hier: gew.de/digitale-revolution 

Anmeldeschluss: 25. September 2017. Anmeldung/Rückfragen: Christine Sturm, Organisationsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung, 
Tel.: 069 78973326, Fax.: 069 78973103, E-Mail: christine.sturm@gew.de

GEW-Hauptvorstand lädt ein zur GEW-Bundestagung
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In keinem anderen Bereich gibt es 
so große Unterschiede im Einkommen 
wie in der Bildung. „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ ist hier noch lange nicht 
erreicht. Für Gymnasien und teilweise 
auch an den Hochschulen lässt sich der 
Freistaat den Unterricht einiges kosten 
– in anderen Bereichen kommen Lehr-
kräfte kaum auf Hartz-IV-Niveau.

Lehrkräfte an Schulen oder Hoch-
schulen, in der beruflichen Weiterbil-
dung oder in der Erwachsenenbildung 
haben in Deutschland in aller Regel ei-
nen Hochschulabschluss oder eine  Be-
rufsausbildung mit Zusatzqualifikation 
wie etwa der Meisterprüfung. Das soll-
te eigentlich für ein auskömmliches Ein-
kommen ausreichen. Leider ist das nicht 
immer so. 

Über die Unterschiede bei Lehrkräf-
ten an öffentlichen Schulen berichte-
te Rolf Staudt in der DDS im April. Zwar 
sind in Bayern die meisten Lehrkräf-
te noch im Beamt*innenverhältnis, das 
steht so in der Landesverfassung. Aber 
auch an den Schulen gibt es Angestellte, 
in den Berufsintegrationsklassen wer-
den Aufgaben sogar an private Billigan-
bieter »outgesourct«. 

Was kostet Unterricht eigentlich, 
was darf er kosten? Dazu ist ein wenig 
Rechnen nötig: Nach Angaben des bay-
erischen Finanzministeriums verursa-
chen Beamt*innen in Besoldungsgrup-
pe A 13 jährliche Personalkosten von 
jeweils 84.240 Euro (Stand 2016). Dar-
in sind bereits Nebenkosten wie die Bei-
hilfe und künftige Versorgungsansprü-
che enthalten. 

Gymnasium: 
etwa 100 Euro

Ein*e Studienrat*rätin am Gymnasi-
um leistet im Jahr bei 40 Unterrichtswo-
chen abzüglich etwa drei Wochen für Fei-
ertage und Krankheitszeiten 851 Unter-
richtsstunden. Das ergibt Personalkos-
ten von 98,98 Euro je Unterrichtsstun-
de. Für den*die Oberstudienrat*rätin 
oder Studiendirektor*in liegen die Kos-
ten natürlich höher, für Grundschullehr-
kräfte niedriger. 

100 Euro Stundenlohn – wer hat 
das schon? Das ist natürlich schon mal 

falsch verstanden, weil es nur um die 
Unterrichtszeit geht. Andere Arbeits-
zeiten wie die Unterrichtsvorbereitung, 
Korrekturen, Konferenzen, eigene Fort-
bildung kommen noch dazu. Auch das 
Finanzministerium geht nur von 49,21 
Euro Personalkosten je Arbeitsstunde 
(nicht: Unterrichtsstunde!) aus. 

Weiterbildung: 
15 bis 35 Euro

Ganz anders sieht es in der berufli-
chen Weiterbildung aus. Hier liegt der 
allgemeinverbindliche Mindestlohn bei 
14,60 Euro. Trotz einer von der GEW er-
reichten Steigerung um 4,3 Prozent zu 
Jahresbeginn ergibt das in Vollzeit Per-
sonalkosten von nur etwa 37.000 Euro 
im Jahr. Hier sind eher mehr Unter-
richtsstunden als im Schuldienst zu leis-
ten. 25 Wochenstunden in etwa 43 Wo-
chen – wieder ohne Urlaub, Krankheit 
und Feiertage – dürften noch unter die 
besseren Arbeitsbedingungen fallen. 
Dann kostet eine Unterrichtsstunde nur 
noch 34,40 Euro. Der Kollege oder die 
Kollegin kommt in Steuerklasse 1 auf 
ein Nettogehalt von etwa 1.680 Euro.  

Ganz unten in der Lehrkräftehier-
archie stehen die Honorarkräfte. Die-
se angeblich selbstständige Arbeit ist 
weitverbreitet in der Weiterbildung, an 
Sprachschulen, in der gewerkschaftli-
chen und politischen Bildung, aber auch 
als Lehraufträge an Hochschulen. Für In-
tegrationskurse wurde im Juli 2016 das 
Mindesthonorar wegen des großen Be-
darfs von 23 auf 35 Euro erhöht, aber 
nur in diesem kleinen Segment gibt es 
überhaupt eine untere Grenze. Nach 
den Erfahrungen der GEW Bayern liegt 
ansonsten die Bandbreite bei etwa 15 
bis 30 Euro je Unterrichtseinheit, oft 
um die 20 Euro. Bei 850 Unterrichtsein-
heiten im Jahr liegen die Kosten dann 
bei nur noch 17.000 Euro. Andere Ne-
benkosten hat der Bildungsveranstal-
ter nicht. Er muss weder Sozialversi-
cherungsbeiträge tragen, noch Ausfall-
zeiten bezahlen. Nur wenn die Lehr-
kraft überwiegend für ein und densel-
ben Auftraggeber tätig ist, besteht auch 
Anspruch auf vier Wochen bezahlten 
Urlaub. Das traut sich aber kaum je-

mand einfordern, da es keinerlei Kün-
digungsschutz gibt. Ihre Kranken-, Pfle-
ge- und Rentenversicherung müssen die 
Dozent*innen in voller Höhe selbst tra-
gen, in diesem Beispiel etwa 550 Euro 
monatlich. Da bleiben netto kaum 900 
Euro im Monat, in München ist das we-
niger als der Sozialhilfesatz. 

Hochschulen: 
25 bis 160 Euro

Besonders auffällig ist das Missver-
hältnis an den Hochschulen. Hier gibt es 
mit der „Lehrkraft für besondere Auf-
gaben“ seit etwa 13 Jahren hauptbe-
ruflich Beschäftigte, die fast nur in der 
Lehre tätig sind. Als Angestellte oder 
Beamt*innen werden sie wie Gymnasi-
alehrkräfte nach E 13/A 13 bezahlt, kos-
ten also ebenfalls 84.240 Euro im Jahr. 
Aber die Unterrichtsverpflichtung ist 
mit 18 Semesterwochenstunden in 29 
Wochen deutlich geringer als bei Gym-
nasiallehrkräften und ergibt etwa 520 
Unterrichtseinheiten jährlich. Das liegt 
am größeren Vor- und Nachbereitungs-
aufwand. Eine Lehrveranstaltungsstun-
de kostet dann in etwa 162 Euro. Sehr 
viel billiger sind da die Lehrbeauftrag-
ten. Auch sie müssen selbst einen Uni-
versitätsabschluss haben, bekommen 
aber an bayerischen Hochschulen nur 
25 bis 30 Euro – und in den Semesterfe-
rien überhaupt nichts. 

Die GEW-Forderung „A 13 für 
alle“ reicht also bei Weitem nicht aus, 
wenn sie nur auf die Gleichstellung der 
Grund- und Mittelschulkolleg*innen be-
zogen ist. Viele weitere Kolleg*innen, 
die Erwerbslose, Migrant*innen, Stu-
dierende oder andere Gruppen unter-
richten, sind davon noch sehr weit ent-
fernt – trotz vergleichbarer Qualifikati-
on und Leistung.

von Erwin Denzler

GEW-Gewerkschaftssekretär 
für Weiterbildung 
und Privatschulen

Was kostet eine Unterrichtsstunde? 
Von 15 bis 160 EUR ist alles möglich!
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ser Wirtschaftsordnung nur zynisch. Und 
wenn sich obendrein die Vertreter*innen 
dieser Wirtschaftsweise mit der Fahne 
der Freiheit schmücken, beim freien Ver-
kehr über alle Grenzen aber nur an Kapi-
tal und Waren denken, kann es nieman-
den wundern, wenn eine solche doppel-
te Moral zum Nährboden für unbändige 
Wut und unbändigen Hass wird. Soweit 
zur Analyse, wobei die Entlohnung und 

Qualität jener Arbeit, die die Nicht-
arbeitslosen verrichten, noch gar 

nicht angesprochen wurde.
Die Erkenntnis der zent-

ralen Stellung der Arbeit im 
menschlichen Leben weist 
zugleich den Weg zur Visi-
on, genauer zur konkreten 
Utopie (Ernst Bloch). Als 
Grundvoraussetzung für 
eine Wirtschaftsordnung, 

die dem Menschen ge-
recht wird, muss das Men-

schenrecht auf Arbeit und 
auf ihre angemesse-
ne Entlohnung garan-

tiert sein. Und zwar 

Der Vormarsch des Rechtspopulis-
mus ist gefährlich. Aber wir sollten trotz 
Trump, Brexit und Le Pen auch Sanders, 
Corbyn und Mélenchon nicht überse-
hen. Nicht nur rechts, auch links for-
miert sich Widerspruch und Widerstand. 
Wenn nicht alles täuscht, neigen sich 30 
Jahre neoliberale Hegemonie dem Ende 
zu. Auch Angela Merkel würde ihre skan-
dalöse, im Grunde verfassungsfeindliche 
Forderung nach einer »marktkonformen 
Demokratie« heute wohl so nicht mehr 
wiederholen. Die Politik kann sich hin-
ter den »Sach«-Zwängen der Ökonomie 
nicht mehr so recht verstecken und die 
Menschen, ihre Interessen und Werte 
nicht mehr so einfach übergehen. Inso-
fern sind wir heute einen Schritt weiter 
als vor wenigen Jahren. Die Chancen für 
eine Schärfung des Bewusstseins über 
schreiende Ungerechtigkeiten, arrogan-
te Eliten, durchsichtige Ideologien ste-
hen gut.

Von der Analyse zur Vision 

Wer in diesem Diskurs gehört werden 
will, muss die Ursachen der herrschen-
den Verhältnisse überzeugend analysie-
ren und dies mit einer glaubwürdigen 
Vision für die Zukunft verbinden. Damit 
Menschen leben können, müssen sie ar-
beiten. Diese ebenso banal klingende 
wie elementar bedeutsame Erkenntnis 
war auch der Marx´sche Ausgangspunkt. 
Über die Arbeit stellt der Mensch sein 
Verhältnis zur außermenschlichen Na-
tur her, die Marx übrigens treffend den 
»unorganischen Leib des Menschen« ge-
nannt hat. Über die Arbeit ergeben sich 
auch seine wichtigsten Verhältnisse zu 
den Mitmenschen. Und die Arbeit ist 
wichtig, um das eigene Bewusstsein zu 
entwickeln. Wer die Zentralität der Ar-
beit für den Menschen begreift, kann 
nicht nur die Sorgen und Nöte der Men-
schen in der Gegenwart besser analysie-
ren. Ihm eröffnet sich zudem eine trag-
fähige Vision von einer menschenwürdi-
gen Zukunft unseres Gemeinwesens. 

Ein Großteil der gegenwärtigen Sor-
gen und Nöte hängt offensichtlich mit 
der Arbeit zusammen. Rund sechs Pro-
zent der Weltbevölkerung gelten laut In-
ternationaler Arbeitsorganisation (ILO) 

Wir könnten auch anders
Wirtschaften jenseits des Kapitalismus

als arbeitslos, bei Jugendlichen sind es 
rund 13 Prozent, in vielen Regionen wie 
in Südeuropa, Afrika und im Nahen Os-
ten 30 bis 50 Prozent und mehr. Die 
wachsende Zahl prekär Beschäftigter ist 
dabei nicht mitgezählt. Eine Wirtschafts-
ordnung, die dem Menschen die Mög-
lichkeit zu arbeiten vorenthält, die Oskar 
Negt treffend als »zivilisatorisches Mini-
mum« bezeichnet, hat ihre Legitimation 
schon verspielt. Wenn dann 
auch noch die internati-
onale Staatengemein-
schaft das Recht auf 
Arbeit als weltweit 
geltendes Men-
schenrecht verkün-
det (UN-Charta der 
Menschenrechte), 
ohne dass daraus  
i rgendwelche 
überzeugenden, 
ordnungspoliti-
schen Konsequen-
zen gezogen wer-
den, klingt dies für 
die Opfer die-
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kann sich die Sorge, die weltweit alle El-
tern um die Zukunft ihrer Kinder verbin-
det, ohne strukturelle Hindernisse vom 
privaten auf den öffentlichen Bereich 
ausdehnen. Es könnte Schluss sein mit 
dem insbesondere im reichen Norden 
der Welt verheerenden Widerspruch 
zwischen dem, was Eltern für ihre Kinder 
persönlich zu opfern bereit sind, und der 
Gleichgültigkeit, mit der dieselben Eltern 
zusehen, wie die allgemeinen Lebens-
grundlagen der nachwachsenden Gene-
ration zerstört werden. 

Und drittens bietet eine Wirtschafts-
weise, die den Primat von Menschen-
würde, Menschenrechten und Demokra-
tie anerkennt und das Profitinteresse von 
Kapitalanleger*innen klar unterordnet, 
eine wahrlich revolutionäre Möglichkeit: 
die radikale Neuausrichtung der Idee von 
Wohlstand, weg vom Güterwohlstand 
hin zum Zeitwohlstand. Je mehr der Pro-
duktivitätsfortschritt zur Verringerung 
der Arbeitszeit verwendet wird, desto 
freier wird der Mensch, das zu tun, was 
ihm eigentlich im Leben wichtig ist. Na-
türlich setzt Zeitwohlstand einen gewis-
sen Güterwohlstand voraus. Und dort, 
wo er noch nicht erreicht ist, gibt es noch 
dramatischen materiellen Nachholbe-
darf. Aber wenn wir fragen, wo wir glo-
bal und langfristig hin wollen, worin also 
das gute Leben vernünftigerweise beste-
hen kann, dann spricht alles für die Er-
höhung des Zeitwohlstands als globales 
Fortschrittsziel. Erstens, weil es eine ma-
terielle Grenze gibt, die wir beim Festhal-
ten am bisherigen Wohlstandsbegriff im-
mer weiter überschreiten. Und zweitens, 
weil der Mensch nur »Krone der Schöp-
fung« bleibt, wenn er seine herausragen-
de Fähigkeit, das Bewusstsein »zurückzu-
biegen«, also zu reflektieren, nicht dem 
Zeitdruck einer atemlosen Ökonomie op-
fert. Erst der Kreislauf von Eingreifen in 
die Umwelt und Begreifen dessen, was 
damit bewirkt wird, macht den Men-
schen zum Menschen. Dieses Begreifen 
aber ist ohne das Innehalten in der Ar-
beit, das Nachdenken, die Muße nicht zu 
haben – und dafür brauchen wir Zeit. 

von 
Prof. Dr. Fritz Reheis 
Philosoph »unserer Zeit«

Foto: Weissbach

nicht nur formal, sondern auch materi-
al, nicht nur theoretisch, sondern auch 
faktisch. Dementsprechend muss auch 
die Verfügung über die Mittel der Arbeit, 
über die Produktionsmittel also, geregelt 
sein. Daraus folgt nicht zwangsläufig ihre 
Vergesellschaftung, wohl aber deren de-
mokratische Kontrolle, die heute nötiger 
denn je ist. Denn in einer Welt, in der die 
Wirtschaft meist global, die Staaten aber 
zumeist national agieren, wird die Politik 
durch die Ökonomie immer erpressba-
rer. Nur wo der Primat der Politik durch-
gesetzt ist, haben Menschenrechte und 
-würde eine Chance. Fehlt er, ist die Fra-
ge, wie man mit Menschen in Bezug auf 
Arbeit umgehen soll, im buchstäblichen 
Sinn eine Preisfrage. Die »unsichtbare 
Hand« des Marktes (Adam Smith) nimmt 
bekanntlich keine Rücksicht auf Werte 
und Rechte, für sie zählt allein die Ren-
tabilität. Die Basis einer konkreten Uto-
pie für unsere Zukunft ist also, dass der 
Homo oeconomicus dem Homo politicus 
untertan sein muss, nicht umgekehrt. 
Menschen werden immer auch Macht 
über andere Menschen haben, das ge-
hört zu jedem Gemeinwesen. Entschei-
dend aber ist, dass das kapitalistische 
Prinzip »Wer zahlt, schafft an« dem de-
mokratischen »Ein Mensch, eine Stim-
me« nachgeordnet ist. 

Demokratisierung 
der Wirtschaft 
und Zeitwohlstand

Die Vision der demokratischen Kont-
rolle über die Mittel der Produktion kann 
konkretisiert werden. In einer demo-
kratisch kontrollierten Wirtschaft ist die 
Unternehmensverfassung eine prinzipi-
ell »offene« (Peter Ullrich). Alle, die von 
wirtschaftlichen Aktivitäten betroffen 
sind, sind prinzipiell an den Entscheidun-
gen über diese Aktivitäten zu beteiligen, 
direkt über Abstimmungen oder indirekt 
über die Wahl von Vertreter*innen. Be-
troffen von wirtschaftlichen Aktivitäten 
sind die Arbeitenden wie die Konsumie-
renden, die Anwohner*innen von Betrie-
ben wie deren Eigentümer*innen. Dabei 
geht es um die gegenwärtigen Interessen 
der Betroffenen, aber auch um die zu-
künftigen. Denn jede Ökonomie, die ein 
Mehrprodukt erwirtschaftet, muss auch 
über dessen Verwendung entscheiden. 
Und diese Entscheidung zielt letztlich auf 
die Frage, wie in Zukunft gelebt werden 
soll. Heute bestimmen darüber meist die 
Eigentümer*innen der Produktionsmit-

tel, als Investor*innen tun sie dies oft ge-
nug in geschlossenen Zirkeln und fern-
ab des betrieblichen Geschehens. In ei-
ner Wirtschaftsordnung hingegen, in der 
die Produktionsmittel demokratisch kon-
trolliert und die Unternehmen offen ver-
fasst sind, werden die Weichen in die Zu-
kunft demokratisch gestellt. Für die kon-
krete Organisation einer solchen Wirt-
schaftsordnung gibt es viele Möglichkei-
ten, die auch bereits praktiziert werden: 
Tauschringe, Genossenschaften, gemein-
wohlorientierte Betriebe und natürlich 
auch öffentliche Unternehmen, die im-
mer noch als »Planwirtschaft« diffamiert 
werden. Das Mindeste aber auf dem 
Weg zu einer menschenwürdigen Wirt-
schaft wäre eine angemessene, weltwei-
te Besteuerung der Eigentümer*innen 
(Wertzuwachs-, Maschinen-, Roboter-
steuer u. Ä.). Nur so kann der Staat seine 
Sorge fürs Gemeinwohl finanzieren.

Fragen wir zum Ende, welche Optio-
nen sich ergeben, wenn bedürftige und 
fähige Mitglieder der Gemeinwesen es 
sind, die die Weichen in die Zukunft stel-
len und dabei den Menschenrechten 
eine übergeordnete Autorität zuerkannt 
wird. Die These lautet: Erst wenn das 
Prinzip »Wer zahlt, schafft an« begrenzt 
oder außer Kraft gesetzt ist, können die 
Prioritäten der Entwicklung neu gesetzt 
werden. 

Erstens im Sinne der Gerechtigkeit 
gegenüber den Armen und Schwachen. 
In einer demokratisierten Wirtschaft 
kann man sich darauf einigen, den 
Grundbedürfnissen nach Nahrung, Was-
ser, sanitären Anlagen, Gesundheitsver-
sorgung, Bildung etc. Vorrang vor Luxus-
bedürfnissen einzuräumen. Man kann 
beschließen, dass, wo immer Menschen 
ihre Grundbedürfnisse nicht selbst be-
friedigen können, ein legitimer Anspruch 
auf Hilfe besteht. Voraussetzung wäre 
nur, sich an der »Goldenen Regel« (»Was 
du nicht willst, das man dir tu, das füg 
auch keinem andern zu«) zu orientie-
ren. Sich darauf zu einigen, müsste mög-
lich sein, da diese Regel vermutlich in al-
len Weltreligionen und moralphilosophi-
schen Konzepten verankert ist. Das weit-
hin bekannte Subsidiaritätsprinzip könn-
te zudem präzisieren, dass das nähere 
soziale Umfeld für die Hilfe zuständig ist, 
mit dem Ziel, der Selbsthilfe zu dienen. 

Zweitens bestehen in einer demo-
kratisch kontrollierten Wirtschaft gute 
Chancen, dass auch die nachfolgenden 
Generationen gerecht behandelt wer-
den. Fällt der Wachstumszwang weg, 
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Bereits im Dezember 2016 hieß es 
in einem UNHCR-Bericht1, den die Bun-
desregierung selbst angefordert hatte, 
dass sich die Lage in Afghanistan im Ver-
gleich zu April 2016 »insgesamt noch-
mals deutlich verschlechtert« habe. Der 
UNHCR weigerte sich, eine Unterschei-
dung von »sicheren« und »unsiche-
ren« Gebieten in Afghanistan vorzuneh-
men. Vielmehr ist er der Auffassung, 
dass das gesamte Staatsgebiet Afghanis-
tans von einem innerstaatlichen bewaff-
neten Konflikt betroffen ist. Doch Bun-
desinnenminister de Maizière ignorier-
te bis zum 1. Juni 2017 nicht nur diesen 
UNHCR-Bericht, unerbittlich setzte er 
auch das sogenannte Rückübernahme-
abkommen, das Deutschland am 2. Ok-
tober 2016 mit Afghanistan abgeschlos-
sen hatte, um und verlangte dies eben-
falls von den Innenministern der Län-
der. Fast alle, auch Bayern, folgten ihm 
unwidersprochen, nur Bremen, Thürin-
gen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
scherten aus, Schleswig-Holstein am ent-
schiedensten – hier sind seit Mitte April 

2017 Abschiebungen nach Afghanistan 
für drei Monate ausgesetzt.2 

Bayerische Regierung – 
zynisch und gnadenlos

Seit dem 14. Dezember 2016 beteilig-
te sich Bayern bereits an fünf Sammelab-
schiebungen3 nach Afghanistan, ungeach-
tet erfolgreich verlaufener Integration, 
Absolvierung von Ausbildungen, schwer-
wiegender Erkrankungen, werdender Va-
terschaften oder Heiratsplänen. Die Ver-
haftungen führte die Polizei in den Un-
terkünften und am Arbeitsplatz durch. 
Gleichzeitig wurde jungen Afghanen, die 
eine Ausbildung anmelden wollten, diese 
untersagt. 

Aus diesem Grund hielt die Schüler-
mitverantwortung (SMV) einer Nürnber-
ger Schule in Kooperation mit der GEW 
am 24. Mai eine Kundgebung gegen die 
Abschiebung aus Schulen ab. Eine Wo-
che später, am 31. Mai, wurde an dersel-

ben Schule ein afghanischer Schüler aus 
dem Unterricht heraus verhaftet. Für die 
GEW Bayern »drängt sich der Verdacht 
auf, dass hier gezielt der Protest im Keim 
erstickt werden sollte und so ein Exem-
pel statuiert werden sollte.«4  Dieser Ver-
dacht verstärkt sich angesichts der schar-
fen Kritik des Landgerichts Nürnberg an 
der Regierung von Mittelfranken: Diese 
hat dem Schüler erst während der Ver-
haftung in der Schule den Abschiebebe-
schluss mitgeteilt und damit die Einlegung 
eines Rechtsmittels dagegen »vereitelt«.5 
Doch es blieb nicht bei der Verhaftung. An 
diesem Morgen eskalierte die Situation. 
Rund 200 Mitschüler*innen des jungen 
Afghanen entschlossen sich, unterstützt 
von einigen Sozialpädagog*innen und 
Lehrer*innen, Menschlichkeit und Mut 
zu zeigen. Sie protestierten gegen die Ver-
haftung und versuchten über eine Sitzblo-
ckade das Abfahren der Polizeiautos mit 
dem jungen Afghanen zu verhindern. Mit 
einem großen Polizeiaufgebot, Hunden 
und Schlagstock- sowie Pfeffersprayein-
satz brachte die Polizei den Festgenom-

Abschiebungen 
nach Afghanistan 
stoppen! 
Schutzraum 
Bildungseinrichtungen 
erhalten!

Festnahme eines Schülers Blockade von Schüler*innen und Lehrer*innen

1 Anmerkungen des UNHCR zur Situation in Afghanis-
tan auf Anfrage des deutschen Bundesministeriums 
des Innern Dezember 2016; download: proasyl.de 
(PM v. 12.1.2017)

2 Immer weniger Bundesländer schieben ab, tages-
schau.de v. 24.4.2017

3 Weitere Sammelabschiebungen nach Afghanistan 
fanden am 23.1., 23.2., 27.3. und 24.4.2017 statt. 
Einzelabschiebungen gibt es laufend; vgl. Einzelab-
schiebungen laufen das ganze Jahr, jeden Tag, SZ v. 
31.5.2017, sueddeutsche.de

4 Abschiebungen aus Schulen verhindern!, PM v. 
2.6.2017, gew-bayern.de

5 Landgericht kritisiert Regierung scharf, SZ v. 6.2 2017, 
sueddeutsche.de
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menen nach Stunden dann doch vom 
Schulgelände.6 Der Polizeieinsatz sorg-
te bundesweit für Aufsehen und Kritik. 
Ungerührt griff der bayerische Innenmi-
nister Herrmann zum nächsten perfiden 
Mittel: Er diffamierte die Schüler*innen 
als »Chaoten« der »linksautonomen Sze-
ne«, den afghanischen Schüler diskredi-
tierte er – entgegen den Aussagen seiner 
Betreuer*innen – als Kriminellen.7 Lehr-
kräfte bekamen einen Maulkorb verpasst.

Bayerische Regierung setzt 
schon lange auf Eskalation

Die Spirale der Drohgebärden von 
Staatsseite läuft bereits seit Monaten. 
Der Bayerische Flüchtlingsrat berichtete 
am 23. Februar, dass »in zumindest zwei 
Fällen … Ehrenamtliche und Mitarbeite-
r*innen einer Berufsschule mit der Andro-
hung diffuser strafrechtlicher Konsequen- 
zen unter Druck gesetzt« wurden, weil sie 
angeblich die vorher vom Flüchtlingsrat 
ausgesprochenen Warnungen vor einer 
Sammelabschiebung an Flüchtlinge wei-
tergegeben hatten. Ende Februar legte 
dann das bayerische Sozialministerium 
nach: In einem Schreiben drohte es den 
Wohlfahrtsverbänden, diesen den Geld- 
hahn zuzudrehen, sollten ihre Mitarbeite-
r*innen weiterhin Mitteilungen des Bay-
erischen Flüchtlingsrats verbreiten, wie 
von Abschiebung bedrohte Flüchtlinge 
sich dieser entziehen können. Auch die 
Beratung hinsichtlich legaler Rechtsmit-
tel, die Geflüchtete noch gegen ihre Ab-
schiebung einlegen könnten, könnte zum 
Entzug der Fördermittel führen.8 Im März 
suggerierte der bayerische Justizminister 
Bausback, dass sich Pfarrer*innen, die Kir-
chenasyl gewähren, strafbar machen wür-
den.9 Ermittlungsverfahren und Vorladun-
gen gegen Kirchenleute häuften sich.

Schutzbefohlene verlieren 
ihren Schutzraum

Gleichzeitig verloren in diesen Mo-
naten die Bildungseinrichtungen immer 

gen nach Afghanistan gestoppt werden: 
»Ich bin empört, dass z. B. das Rechtsamt 
in Nürnberg mit einer Weisung aus dem 
Innenministerium die Schulleitungen für 
Abschiebungen zur Mitwirkung verpflich-
ten will.«12  

Die GEW Bayern kündigte bereits an, 
dass sie »Proteste von Schüler*innen und 
Lehrer*innen gegen diese Abschiebepra-
xis auch weiterhin«13 unterstützen wer-
de. Daneben werde zu prüfen sein, ob 
es überhaupt legal ist, Lehrer*innen und 
Schulleitungen als Handlanger*innen für 
Abschiebungen einzuspannen. Für die 
GEW Bayern sei es sehr wohl vorstell-
bar, dass aus Gewissensgründen die Zu-
sammenarbeit mit den Behörden ver-
weigert werden könne. Außerdem for-
dere die GEW Bayern, dem Menschen-
recht auf Bildung einen höheren Stel-
lenwert einzuräumen als den nationa-
len aufenthaltsrechtlichen Vorschriften. 
Lehrkräften, die nach einer Abschiebung 
– gleich unter welchen Vorzeichen – Un-
terstützung brauchen, wird empfohlen, 
über ihre Schulleitungen das Kriseninter-
ventions- und -bewältigungsteam bayeri-
scher Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen (KIBBS) anzufordern. 

Neben dem solidarischen Füreinan-
der-Einstehen innerhalb der GEW – auch 
die Sozialpädagog*innen in den Unter-
künften brauchen Unterstützung – bieten 
sich auch Kooperationen mit Vereinen und 
Menschrechtsorganisationen an. Denn 
es rumort auch unter den Helfer*innen, 
Anwält*innen, Ärzt*innen, in den Kir-
chen und selbst bei den 
Arbeitgeber*innen. 

mehr ihre Schutzraumfunktion: Neben 
den Afghanen, die aus den Unterkünften 
heraus verhaftet und dann in den Klas-
senverbänden vermisst wurden, fehl-
ten in der Kita oder Schule immer wie-
der auch Kinder und Jugendliche aus 
dem Kosovo und anderswo, weil auch 
ihre Familien nachts aus den Unterkünf-
ten und Wohnungen abgeholt und abge-
schoben wurden.10 Andere tauchten un-
ter und leben fortan ein Leben in der Il-
legalität. Versuche der Selbsttötung wer-
den von der Staatsregierung billigend in 
Kauf genommen. Auch in Wohngruppen 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge kommt es seit einiger Zeit immer wie-
der zu Polizei»besuchen«. 

»Da die Schule in der Folge nicht mehr 
als sicherer Ort wahrgenommen wird, 
nimmt die Regelmäßigkeit des Schulbe-
suchs ab, die Lernmotivation schwindet, 
die Schüler*innen trauen sich auch oft 
nicht mehr nach Hause, es kommt zu Re-
traumatisierung und vieles mehr«, be-
schreiben der GEW-Landesvorsitzende 
Salzbrunn und die GEW-Fachgruppe Be-
rufliche Schulen in einem offenen Brief an 
den Nürnberger Oberbürgermeister Maly 
die derzeitige Lage. »Leider wird die Schu-
le als sicherer Ort seit Neuestem in einem 
nicht hinnehmbaren Maß infrage gestellt. 
In einem Schreiben des Amtes für Beruf-
liche Schulen werden wir Lehrkräfte dar-
auf hingewiesen, dass vermehrt Schullei-
tungen von der Polizei aufgefordert wer-
den, bei Abschiebungen mitzuhelfen. 
Das Rechtsamt hat am 19.04.2017 sogar 
eine Verpflichtung der Schulleitung zur 
Mitwirkung festgestellt. Dies ist für uns 
Pädagog*innen ein Schlag ins Gesicht!«11 
Oberbürgermeister Maly reagierte auf 
den Brief erst, nachdem die Situation es-
kaliert war.

Pädagog*innen sind keine 
Handlanger*innen

Ernst Grube, GEW-Kollege, Präsident 
der Lagergemeinschaft Dachau e. V. und 
einer der bekanntesten Münchner Zeit-
zeugen der NS-Diktatur, nahm diese Un-
geheuerlichkeit in seinen Brief vom  
2. Juni an die Landtagspräsidentin Barba-
ra Stamm auf und bat sie eindringlich, sich 
dafür einzusetzen, dass die Abschiebun-

von Dorothea Weniger
DDS-Redaktionsleiterin

Sebastian Jung
Organisationssekretär der GEW 
für den Bereich Schulen in 
Nordbayern 
Sebastian.Jung@gew-bayern.de

und 

Bernhard Baudler
Organisationssekretär der GEW 

für den Bereich Schulen in 
Südbayern

bernhard.baudler@gew-bayern.de

6 Video im Rahmen des Artikels: Abschiebe-Blockade 
gewaltsam aufgelöst: Kritik von Maly, Beitrag v. 31.5. 
auf nordbayern.de. Am 1.6. lehnte das Amtsgericht 
Nürnberg den Haftantrag der Zentralen Ausländer-
behörde Mittelfranken gegen den in Gewahrsam ge-
nommenen Afghanen ab. Er wurde freigelassen. Die 
Beschwerde der Regierung von Mittelfranken dage-
gen wurde am 2.6. vom Landgericht Nürnberg-Fürth 
abgelehnt (PM Bayerischer Flüchtlingsrat v. 1. und 
2.6.2017).

7 Herrmann macht Linksautonome für Eskalation in 
Nürnberg verantwortlich, SZ v. 1.6.2017, sueddeut-
sche.de

8 DDS 5/2017, S. 16 und aks-muenchen.de
9 Kirchenasyl nicht strafbar, fluechtlingsrat-bayern.de

10 Zu denken ist hier auch an die Menschen, die abge-
schottet von Hilfe in den Abschiebelagern Manching/
Ingolstadt und Erding sitzen. Dort werden bei Ab-
schiebungen inzwischen auch Familien getrennt.

11 Der offene Brief ist Teil der GEW-PM v. 24.5.2017: Kei-
ne Mitwirkung von Pädagog*innen bei Abschiebung 
von Schüler*innen!, gew-bayern.de

12 Ernst Grube: Abschiebungen nach Afghanistan – dür-
fen wir das zulassen?, gew-bayern.de

13 GEW Bayern protestiert gegen die Abschiebepraxis 
im »Freistaat«, PM v. 31.5.2017, gew-bayern.de 
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Nicht nur in den großen bayrischen 
Städten, nein, überall im Land gibt es seit 
Monaten Proteste gegen die Abschiebe-
politik der Regierung, besonders nach Af-
ghanistan.

Im Herbst 2016 trafen sich erstmals an 
die 80 Regensburger Pädagog*innen, um 
die »Initiative Ausbildung statt Abschie-
bung« auf den Weg zu bringen. Im De-
zember fand eine Kundgebung mit 300 
Beteiligten statt, auch die GEW war mit 
einer Rede vertreten. Knapp 2.000 Unter-
schriften für eine offenere Handhabung 
von Ausbildungsduldungen wurden an-
schließend gesammelt und an die Regie-
rung der Oberpfalz übergeben. Einige af-

Protestkundgebungen überall!

Bericht über die Demonstration 
am 20. Mai: 
Abschiebestopp nach 
Afghanistan gefordert, 
regensburg-digital.de
Weitere Informationen: 
ausbildung-statt-abschiebung.de, 
facebook.com/groups/184763945287805/

ghanische Jugendliche wurden bei ihren 
Klagen gegen Abschiebebescheide und 
Ablehnungen von Ausbildungsgenehmi-
gungen unterstützt. Seit Kurzem existiert 
ein Verein, der auch Spenden sammeln 
kann.

Am 20. Mai gab es im Rahmen des 
»Bunten Wochenendes« eine Demonst-
ration mit knapp 500 Teilnehmenden. Ei-
ner der Redner*innen war der GEW-Kol-
lege Ernst Grube, der aus Bescheiden des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) vorlas und den Bezug zu seiner 
Vergangenheit als jüdischer Verfolgter des 
NS-Regimes herstellte: »Niemand hat sich 
damals um uns gekümmert, als wir nicht 

mehr in die Schulen gehen durften!« 
Zahlreiche GEW Kolleg*innen und wei- 
tere Gewerkschafter*innen unterstützten 
den Protest gegen die Abschiebungen – 
für Ausbildungen!

von Anna Forstner
KV Regensburg

Demonstration in Regensburg, Foto: Esther Burkert

Regensburger GEW-Kolleg*innen        
Foto: Christa Schmidbauer

Auch in München protestierten Hunderte Menschen auf 
einer Kundgebung vor dem Kultusministerium gegen das Vor-
gehen der Staatsregierung. Ungewöhnlich viele Redner*innen 
– vom Krimiautor Friedrich Ani über den Kabarettisten Urban  
Priol, Michael Stenger von der SchlaUSchule München, Simone 
Fleischmann vom BLLV, Carlo Roiß von der DGB-Jugend bis hin 
zu Bernhard Baudler als offziellem Vertreter der GEW (s. Foto 
unten rechts) – gaben ihrem Zorn Ausdruck und forderten Kul-
tusminister Spaenle auf, sich gegen die Abschiebungen einzu-
setzen. »Wer Schüler aus dem Klassenzimmer holt, um sie ab-
zuschieben, ist kein Christ, sondern ein Antichrist«, rief Fried-
rich Ani und bekam – wie alle anderen auch – großen Beifall.

von Karin Just
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Auf dem diesjährigen Gewerkschafts-
tag der GEW wurde ein Antrag zur 
Lehrer*innenbildung beraten und be-
schlossen1, der hier nicht inhaltlich zu-
sammengefasst wird. Auch um einzel-
ne zentrale GEW-Positionen des Antrags 
geht es nicht. Beides würde dem Inhalt 
des Antrags und der Arbeit des Zukunfts-
forums nicht gerecht werden.  

Ich möchte im Folgenden darstellen, 
wie es zu diesem umfangreichen Antrag 
kam und welchen »Gremienweg« die 
»Leitlinien für eine innovative Lehrer*in-
nenbildung« nahmen.

Welche GEW-Gremien 
erarbeiten Anträge für einen 
Gewerkschaftstag?

Anträge »durchlaufen« die hierar-
chischen Ebenen der GEW-Gliederun-
gen, kommen also aus Kreisen oder Be-
zirken, Fach- oder Personengruppen und 
werden nach »oben« bis zum Gewerk-
schaftstag weitergereicht. Es kann also 
sein, dass ein Bundesfachgruppenaus-
schuss einen Antrag einer Landesfach-
gruppe berät, diesen übernimmt und 
dann als Antrag auf dem Gewerkschafts-
tag einreicht. Aber auch die Delegierten 
eines Landesverbandes können über ei-
nen Beschluss ihrer Landesvertreter*in-

Lehrer*innenbildung – vom Auftrag 
über den Antrag zum Beschluss

nenversammlung einen Antrag auf dem 
Gewerkschaftstag einbringen. 

Soweit der Regelfall. Natürlich ist  
aber auch der Hauptvorstand selbst als 
Vertretungs- und Beschlussfassungsgre- 
mium aller Landesverbände antrags- 
berechtigt. Beim Antrag »Lehrer*innen- 
bildung« war aber alles anders.

Warum gab es zwischen 2014 
und 2016 ein »Zukunftsforum 
Lehrer*innenbildung«?

Auf dem GEW-Gewerkschaftstag  
2013 wurde mit dem Beschluss 3.8  
»Aktionsplan Lehrer*innenbildung« der 
Auftrag, Rahmen und die rechtliche 
Grundlage für die mittlerweile dreijäh- 
rige Arbeit des Zukunftsforums Lehrer*in-
nenbildung geschaffen. Dies war mei-
nes Wissens ein absolutes Novum für 
die GEW. Ziel der Arbeit sollte ein Antrag 
an den Gewerkschaftstag 2017 in Frei-
burg zum Thema »Lehrer*innenbildung 
im 21. Jahrhundert« sein. Zu Beginn ar-
beitete der Hauptvorstand die Zusam-
mensetzung dieser Arbeitsgruppe auf 
Bundesebene, den zeitlichen Rahmen 
und Vorschläge zur Häufigkeit der Tref-
fen usw. aus. Schon die Auswahl der 
Teilnehmer*innen garantierte eine inte-
ressante Mischung: 
n aus jedem Bundesland ein*e Lernen-

de*r und ein*e Lehrende*r aus dem 
Bereich Schule oder Hochschule 

n die Vorsitzenden der schulischen 
Bundesfachgruppenausschüsse

n verschiedene Expert*innen aus Theo- 
rie und Praxis wie Seminarleiter*in-
nen, Professor*innen und Doktoran- 
d*innen bei thematischen Über-
schneidungen

n die Mitglieder des Geschäftsführen-
den Ausschusses
Man versuchte also, ein möglichst 

großes Spektrum von Lernenden bis 
Expert*innen, von einfachen Mitgliedern 
bis Funktionär*innen,  und dies über alle 
Bundesländer hin, abzubilden. 

Als in der ersten Hälfte 2014 vom 
Hauptvorstand per Mail zur Nennung der 
Ländervertreter*innen aufgerufen wur-
de, bekundete ich als damals stellver-
tretender Vorsitzender mein Interesse, 
wurde vom Landesausschuss in Bayern 
bestätigt und nach kurzer Suche fanden 
wir in Eva König aus Regensburg (damals 
Lehramtsstudentin und Mitarbeiterin 
am Institut für Lehrerbildung) eine Ler-
nende, die ebenfalls bereit war mitzuar-
beiten. Mir war die Methode »Zukunfts-
forum« als relativ offene Methode be-
züglich Inhalten, Zusammensetzung und 
Zielen für große Gruppen bekannt. Span-
nend, denn es implizierte die Notwendig-
keit, dass sich die Teilnehmer*innen erst 
finden müssen und sich nicht aus jahr-
zehntelanger Gremienarbeit kennen. Auf 
dem ersten Treffen bildeten sich Arbeits-
gruppen, die sich zwischen den Plenums-

1 Download der Endfassung der Leitlinien: gew.de/po-
sitionen/publikationen/list/reset/1/thema/lehrerin-
nenbildung/
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sitzungen trafen, Papiere ausarbeiteten, 
Gutachten oder Stellungnahmen ein-
holten und jeweils eine*n Vertreter*in 
ins sogenannte Koordinierungsteam auf 
Bundesebene entsandten (Ko-Team). In 
der insgesamt dreijährigen Arbeitspha-
se gab es fünf Plenumssitzungen, denen 
meist eine öffentliche Fachtagung vorge-
schaltet war. 

Ich entschied mich für die Arbeits-
gruppe »Inhalte« und nahm an den Ple-
numssitzungen in Leipzig, Magdeburg 
und Berlin teil. Beeindruckend war die 
jeweils sehr professionelle inhaltliche 
Vorbereitung durch die Hauptamtlichen 
auf Bundesebene und die Arbeitsgrup-
pe des Koordinierungsteams sowie die 
perfekte inhaltliche Organisation von 
Mitarbeiter*innen des Hauptvorstandes. 
Als kleinen Einblick möchte ich kurz von 
der 5. Plenumssitzung und Fachtagung in 
Berlin vom November 2016 berichten.

5. Plenumssitzung und 
Fachtagung in Berlin

Von Freitag, den 18.11. bis Samstag, 
den 19.11. fand das 5. Plenum des »Zu-
kunftsforums Lehrer*innenbildung« der 
GEW in Berlin statt. Als Vertreter des 
Landesverbandes Bayern berichtete ich 
am Freitag beim sogenannten Länder- 
forum von der bayerischen Lehrer*innen-
bildung. Schwerpunkt meines Berichtes 
war die Darstellung der 1. und 2. Pha-
se der Lehramtsstudiengänge in Bay-
ern und die Veränderungsverweigerung 
nach dem Motto «Mia san mia und mia 
ändern nix!« der CSU-Mehrheit anhand 
einer Pressemitteilung.2

Bereits am Donnerstagnachmittag 
vor der 5. Plenumssitzung trafen sich 
Interessierte aus der Öffentlichkeit, Ex-
pert*innen aus den Bereichen Schu-
le und Hochschule und viele Mitglieder 
des Zukunftsforums in Berlin. Das soge-
nannte Ko-Team hatte aus den vorliegen-
den Papieren und Rückmeldungen Leitli-
nien formuliert, welche nach einem Vor-
trag von Prof. Terhard vorgestellt und an-
schließend von drei Expert*innen aus 
Politik, Hochschule und Erziehungswis-
senschaft diskutiert wurden: 
n Dr. Manuel Lösel, Staatssekretär im 

Hessischen Kultusministerium, Vor-
sitzender der Kommission Lehrerbil-
dung der Kultusministerkonferenz

n Prof. Dr. Isabell van Ackeren, Prorek-
torin für Studium und Lehre, Univer-
sität Duisburg-Essen 

n Prof. Dr. Tina Hascher, stellvertreten-
de Vorsitzende der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft
Es ist fast schon fahrlässig verkürzt, 

wenn ich hier schreibe, dass sich die  
Aussagen des Vorsitzenden der KMK-
Konferenz immer wieder ums Geld 
drehten, die Erziehungswissenschaftle-
rin Frau Prof. Hascher wichtige Impul-
se zur Öffnung des Rahmens und Frau 
van Ackeren eben auch Interessen und 
Schwierigkeiten in der Umsetzung an 
den Hochschulen betonten.

Die beiden folgenden Tage dienten  
der Diskussion und Abstimmung von strit-
tigen Themen sowie der Konkretisierung 
offener Punkte. Offen waren z. B. noch 
die Festlegung der Klassenstufen in der 
Lehrer*innenbildung, die Forderung ei-
nes gemeinsamen Grundstudiums oder 
die Rolle der Sonderpädagogiklehrstühle, 
aber auch der Inhalte. Daran wurde sehr 
konstruktiv und intensiv gearbeitet –  
die abwechslungsreIchen Arbeitsfor-
men, Vortrag, Diskussion, Plenum, Klein-
gruppen usw. unterstützten uns dabei. 
Trotzdem fiel mir auf, dass jede*r Teil-
nehmer*in aus der eigenen Perspekti-
ve argumentierte. Vertreter*innen der 
Fachgruppe Gymnasien argumentierten 
z. B. deutlich fachspezifischer und defi- 
nierten sich mehr über ihre »Unterrichts-
fächer«. Kolleg*innen aus dem Bereich 
Sonderpädagogik oder Grundschule for-
mulierten dagegen oft, dass ihr Herz an 
der Inklusion hinge. Im Idealfall ergänz-
ten und bereicherten wir uns, die Unter-
schiede führten aber auch zu Missver-
ständnissen oder Diskussionen:
n Welchen Stellenwert hat die Fach-

lichkeit, die Fachwissenschaft oder 
Fachdidaktik in welcher Phase der 
Lehrer*innenbildung?

n Wie viel sonderpädagogisch professi-
onelles Know-how ist notwendig und 
wie kann dies vermittelt werden?

n Ist ein gemeinsames Grundstudium 
überhaupt denkbar?

n Welche Praxisanteile sind unabding-
bar und wie sollen diese wo veran-
kert werden?
Nachdem dieses Treffen das letzte 

war, war ein weitgehend konsensfähiger 
Text als Vorlage für die Hauptvorstands-
sitzung im November das Ziel. Kurz vor 
Ende der 5. Plenumssitzung flammte 
dann aber erneut eine Diskussion über 
den Anfangssatz des Textes auf: »Bildung 

für eine demokratische, soziale und in-
klusive Gesellschaft«, heißt er jetzt.  
Manche argumentierten, dass »inklu-
siv« allein genügen würde, weil darin die 
beiden anderen Adjektive enthalten sei-
en. Dies konnte wegen der fortgeschrit-
tenen Zeit nicht mehr geklärt werden; 
das Ko-Team übernahm die Aufgabe, ei-
nen Kompromiss zu formulieren bzw. die 
Meinungen einzuarbeiten.

Der Weg des Antragspapiers 
durch die Gremien

n Die Mitglieder des Hauptvorstandes 
der GEW stimmten im November 
2016 dem vom Zukunftsforum vor-
gelegten Text als Antragstext für den 
Gewerkschaftstag im Mai zu und fun-
gierten somit als Antragssteller, weil 
die Arbeitsgruppe »Zukunftsforum« 
nicht antragsberechtigt war.

n Im März 2017 verschickte der Haupt-
vorstand den Abschlussbericht des 
Zukunftsforums in gedruckter Form 
an alle Mitglieder des Zukunftsfo-
rums.

n Auf dem Gewerkschaftstag wurde 
der Antrag 3.1 »Leitlinien für eine in-
novative Lehrer*innenbildung« be-
raten und mit wenigen Ergänzungen 
und großer Mehrheit beschlossen.

Beschluss auf dem 
Gewerkschaftstag der GEW 
in Freiburg im Mai 2017

Auf dem Gewerkschaftstag in Frei-
burg war ich nicht Delegierter und erleb-
te somit die Antragsberatung und Dis-
kussion nicht. 

Eine Woche nach dem Gewerk-
schaftstag lag die finale Fassung zum 
Download bereit und somit gilt nun: Es 
gibt seit Mitte Mai 2017 eine GEW-Po-
sition zur Lehrer*innenbildung. In ei-
ner weiteren Fachtagung im Herbst soll 
die öffentliche Diskussion darüber an-
gestoßen werden. Bis dahin und darü-
ber hinaus ist es Aufgabe der Landesver-
bände und der jeweiligen schulischen 
Fachgruppen, die Positionen zu disku-
tieren und möglicherweise als bildungs-
politische Forderungen länderspezifisch 
anzupassen.

von Wolfram Witte 
Mitglied der DDS-Redaktion

2 Vgl. DDS März 2017, S. 18: Reform der Lehrer*innen-
bildung : »Mia san mia und mia ändern nix!« Zum Te-
nor und Inhalt einer Pressemitteilung des bildungs-
politischen Sprechers der CSU-Landtagsfraktion vom 
Sommer 2016
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Trotz Konkurrenz durch das hochsommerliche Wetter fan-
den ca. 30 Interessierte am Abend des 1. Juni 2017 ihren Weg 
in den Sitzungssaal S 501 des Bayerischen Landtags. Unter dem 
Titel »Fröhliche Wissenschaft – oder schlecht bezahlte Lehre?« 
veranstaltete die GEW Bayern gemeinsam mit der SPD-Frakti-
on einen Gesprächsabend zur Lage der Lehrbeauftragten und 
der zur Titellehre verpflichteten Privatdozent*innen und außer-
planmäßigen Professor*innen an bayerischen Hochschulen. Als 
Vortragende eingeladen waren Apl. Prof. Dr. Günter Fröhlich 
(Philosophie, Universität Regensburg) und Dr. Andreas Keller 
(stellvertretender Vorsitzender der GEW Bund, Leiter des Be-
reichs Hochschule und Forschung). 

Titellehre: 
Ein Sparmodell für die Lehre

Nach der Begrüßung durch Isabell Zacharias (MdL, SPD-
Fraktion) und Dr. Sandra Fluhrer (Landesfachgruppe Hochschu-
le und Forschung der GEW Bayern) sprach Günter Fröhlich über 
die verfassungsrechtlichen Hintergründe und Grundsätze sei-
ner Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
und die diesbezügliche Stellungnahme der Staatsregierung und 
des Landtags. Seine Klage richtet sich gegen die aktuelle Rege-
lung der Titellehre von Privatdozent*innen. Diese sind zur un-
entgeltlichen Lehre im Umfang von zwei Semesterwochenstun-
den pro Jahr an der Fakultät verpflichtet, an der sie sich habi-
litiert haben, wenn sie den Titel des*der Privatdozent*in nicht 
verlieren möchten. Fröhlich betonte, dass dieser Titel formal 
zwar keine Voraussetzung für eine Berufung zu einer Profes-
sur sei, faktisch aber doch von Berufungskommissionen erwar-
tet werde. Diesen Umstand allerdings ignoriere die Staatskanz-
lei in ihrer Stellungnahme. Zudem werde in Bayern seit 2006 
ein Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtshofs ignoriert, der 
eine Titellehre im Umfang von einer (statt zwei) Semesterwo-
chenstunde für angemessen hält. Die Verdoppelung der Lehr-
verpflichtung legt den Verdacht nahe, dass durch die Titelleh-
re das Lehrangebot »haushaltspolitisch neutral erhöht wer-
den sollte«, während die Staatskanzlei in ihrer Stellungnahme 
die Titellehre als »Ermöglichung« und »Förderung der Aussicht 
auf Erlangung eines Rufes« bezeichnet. Die Einschätzung der 
Staatskanzlei, bei den Lehrtätigkeiten im Rahmen der Titelleh-
re handle es sich nicht um eine berufliche Tätigkeit, beschreibt 
Fröhlich als grotesk. Die Staatskanzlei und der Bayerische Land-
tag verweigerten sich hier, so Fröhlich, einer angemessenen 
Abwägung. Am Ende seines Vortrags unterstrich Fröhlich sei-
ne Forderungen, die Titellehre auf eine Semesterwochenstun-
de (pro Jahr) zu senken und Prüfungen von der unentgeltli-
chen Lehre auszuschließen, da diese nicht im Interesse der*des 
Privatdozentin*en liegen. Die Titellehre als Sparmodell für die 
Lehre bei steigenden Studierendenzahlen zu verwenden, ver-
trägt sich, so Fröhlich sinngemäß, nicht mit unserer freiheitlich-
demokratischen Rechtsordnung. 

Lehrauftrag: 
Dienstverhältnis im prekären Abseits

Im Anschluss sprach Andreas Keller zur Situation der Lehr-
beauftragten an bayerischen Hochschulen. Er ging dabei zu-
nächst auf die strukturellen Probleme dieser Tätigkeitsform ein; 
so handele es sich bei Lehraufträgen um öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnisse eigener Art, bei denen das individuelle und 
kollektive Arbeitsrecht (wie z. B. Lohnfortzahlung, Urlaubsan-
spruch, Kündigungsschutz, Mindestlohn) keine Geltung hat. Es 

gibt zudem eine Obergrenze für die Vergütung, die in Bayern 55 
Euro beträgt. Diese kann aber auch niedriger ausfallen und be-
zieht sich zudem nur auf die tatsächlich erbrachten Lehrstun-
den, andere Aufwendungen werden nicht vergütet. An bayeri-
schen Hochschulen ist, laut Keller, der Anteil an von Lehrbeauf-
tragten erbrachter Lehre hoch; acht der neun staatlichen Uni-
versitäten verfügen über mindestens eine Fakultät oder Ein-
richtung, in der Lehrbeauftragte mehr als 40 Prozent der Lehre 
übernehmen. Juristisch nicht ausreichend geklärt ist aus Sicht 
der GEW zudem die Frage, ob es sich bei Lehraufträgen tatsäch-
lich um selbstständige Dienstverhältnisse im arbeitsrechtlichen 
Sinne handelt. Es ist zu prüfen, ob die Kriterien der Weisungs-
gebundenheit und der Eingliederung in eine Arbeitsorganisati-
on, die für nicht selbstständige Tätigkeiten in Anschlag gebracht 
werden, auch auf Lehraufträge zutreffen. 

Anschließend stellte Keller die Forderungen der GEW vor, 
um die Situation der Lehrbeauftragten zu verbessern. Hier 
greift v. a. die Forderung des Templiner Manifests, prekäre 
durch reguläre Beschäftigungsverhältnisse zu ersetzen. Im Ein-
zelnen gehe es darum, den Missbrauch von Lehraufträgen zu 
verhindern, für Daueraufgaben auch Dauerstellen zu schaffen 
sowie sicherzustellen, dass Lehraufträge auch wirklich nur das 
reguläre Lehrangebot ergänzen, dieses aber nicht substanziell 
ausmachen. Die Hochschulen müssten ihre Personalbedarfs-
planung und -entwicklung voranbringen und bei verbleibenden 
Lehraufträgen die prekären Bedingungen abschaffen. Universi-
täre Lehre muss auf vertraglich geregelten Arbeitsverhältnissen 
statt auf Verwaltungsakten gründen und mit Mitbestimmungs-
rechten für die Lehrenden verbunden sein. Insbesondere muss 
sie angemessen vergütet werden. Die GEW spricht sich hier für 
eine Orientierung am TV-L aus, etwa am Entgelt für Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben. Eine Beispielrechnung nach TV-L E13 
Stufe 1 würde ein Stundenhonorar von ca. 100 Euro als Unter-
grenze für eine angemessene Lehrauftragsvergütung ergeben.

Solidarische Mitstreiter nötig

Im Anschluss an die Vorträge gab es eine rege Diskussion. 
In dieser wurden neben sehr grundsätzlichen verfassungsrecht-
lichen Themen auch Fragen nach konkreten und ganz unmit-
telbaren Verbesserungsmöglichkeiten erhoben. Aus tarifrecht-
licher Sicht wäre beispielsweise eine Einbindung von Lehrbe-
auftragten keinesfalls ausgeschlossen – immerhin werden sie 
im TV-L explizit ausgenommen –, allerdings reiche dazu nach 
Keller die Organisationsmacht im Bereich Hochschule und For-
schung nicht aus, um solche Forderungen auch durchzusetzen. 
Um hier eine größere Durchsetzungskraft zu erreichen, wäre es 
sinnvoll, die Rentenversicherung, die für Statusfeststellungs-
verfahren und Fälle von Sozialversicherungsbetrug zuständig 
ist, sowie die Kommunen, die prekär beschäftigte Lehrbeauf-
tragte und Privatdozent*innen häufig mit kommunalen Leis-
tungen unterstützen, als solidarische Mitstreiter für eine Ver-
besserung der finanziellen Situation von Lehrbeauftragten und 
Privatdozent*innen zu gewinnen. Als eine konkrete Maßnahme 
für alle Lehrbeauftragten kann sich zudem ein Statusfeststel-
lungsverfahren lohnen. 

von Dorothea Pachale 
Landesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung

Hochschulpolitischer Gesprächsabend zu Titellehre und Lehraufträgen

Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte

Bitte auch folgende Veranstaltung beachten: »Gestaltungs-
spielräume und Veränderungspotenziale der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für bayerische Hochschulen«. Näheres 
auf Seite 21 dieser DDS.
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Im Juli 2017 erhält den LesePeter das Kinderbuch
Bernadette Gervais: Der Marienkäfer 
Beltz Verlag • Weinheim 2017 • 24 S. • 12,95 EUR • ab 4 Jahren • ISBN 978-3-407-82156-0

Der Marienkäfer gilt als einer der beliebtesten einheimischen Käfer. Kein Wunder, denn durch seine runde Form, seine rote Farbe und 
die schwarzen Punkte ist er ein kleines Wunderwerk der Natur. Über den Marienkäfer weiß man meistens nur, dass er ein nützlicher 
Begleiter im Garten ist, denn er vertilgt Blattläuse. Wie die Autorin Bernadette Gervais weiß, können das sogar bis zu 50 Stück pro Tag 
sein. Aber in ihrem Buch »Der Marienkäfer« lernen wir noch eine ganze Menge mehr.

Im August 2017 erhält den LesePeter das Bilderbuch
Ulrike Möltgen & Kilian Leypold: Wolfsbrot 
Buchgestaltung: Sonja Müller-Späth
Kunstanstifter • Mannheim 2017 • 36 S. • 24,00 EUR • ab 6 Jahren • ISBN 978-3-942795-52-4

Das Wurstbrot soll dem Jungen erleichtern, den langen Weg zur Schule durch den dunklen Wald zu machen. Doch es ist Winter, der 
Krieg erst seit Kurzem vorbei. Wilde Tiere und heimkehrende Soldaten sind nicht ungefährlich.

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein her-
ausragendes aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) 
gibt es unter AJuM.de (Datenbank) oder unter LesePeter.de.

Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte

Am Dienstag, den 16. Mai, organisierte die GEW-Hochschul-
gruppe in Würzburg eine Informationsveranstaltung für Studie-
rende von Grund-, Mittel- und Förderschule zum Thema »Was 
erwartet mich im Referendariat?«. Die Veranstaltung stieß auf 
großes Interesse, ca. 180 Studis aller Fachrichtungen fanden sich 
im Hörsaal der Julius-Maximilians-Universität ein. Den Anfang 
machte Daniel Schneider, selbst Studierender an der Uni, der sei-
nen Mitkommiliton*innen die Grundzüge der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW) näherbrachte – bundesweite, 
aber auch internationale Solidarität und 
Unterstützung in allen pädagogischen 
Bereichen. Egal, ob als Erzieher*in in ei-
ner Kita in Hamburg oder als Grundschul-
lehrkraft in Bayern, ob im schulischen 
Bereich (Grund-/Mittel-/Förderschule, 
Gymnasium, Berufs-, Fachober- und 
Berufsoberschule) oder in der Sozia-
len Arbeit, Hochschule oder Erwach-
senenbildung, egal, ob Honorarkraft, 
Angestellte*r oder Beamt*in: Die GEW 
ist die einzige Organisation, die im ge-
samten Bildungsbereich für bessere Ar-
beitsbedingungen und höhere Honorare, 
Löhne und Gehälter der Arbeitenden eintritt. Neben der Forde-
rung nach einem inklusiven Schulsystem bietet sie auch eine um-
fassende Rechtsschutzberatung in Problemfällen und vielfältige 
didaktische Unterrichtsmaterialien, z. B. zu den Themen Rassis-
mus in Schule und Gesellschaft sowie Nachhaltigkeit im Unter-
richt, und viele pädagogische Handreichungen an. Die Mitglied-
schaft in der GEW ist für Studierende in Bayern kostenlos.

Nach dieser Einführung wurde die große Gruppe geteilt. Im 
Hörsaal berichtete Harald Schwiewagner, Seminarrektor für Mit-
telschulen aus Fürth, den anwesenden Lehramtsstudent*innen 
über die Formalia der anstehenden Referendariatszeit, über Zu-
teilungskriterien, Anforderungen an Seminar- und Einsatzschule 
und zu erwartende berufliche Einstellungschancen. Schlussend-
lich verwies er auf die Referendariatsmappen der GEW, in denen 

sämtliche relevanten Themen zum neuen Lebensabschnitt infor-
mativ und gut verständlich aufbereitet sind. Diese erfreuten sich 
unter den künftigen Lehrkräften großer Beliebtheit.

Florian Kohl und Benedict Frey, beides Studienräte im Förder-
schuldienst und Mitglieder im Personalrat für Förderschulen und 
Schulen für Kranke in Mittelfranken, wichen mit ihrer Gruppe in 
einen Seminarraum aus. Studierende für das Lehramt an Förder-
schulen aller Fachrichtungen und unterschiedlicher Semester 
konnten sich anhand einer Präsentation und der Erläuterungen 

der beiden Referenten über den Ablauf 
des Referendariats informieren. Neben 
einem Überblick über die verschiedenen 
Anforderungen (Seminar, Praktikum und 
Hospitation, eigenverantwortlicher Un-
terricht) im ersten und zweiten Dienst-
jahr wurden den Student*innen auch 
Einblicke in die Formalia nach dem ers-
ten Staatsexamen und in die rechtlichen 
Grundlagen als Studienreferendar*innen 
auf Widerruf gegeben. Benedict Frey und 
Florian Kohl wurden nicht müde, die vie-
len Fragen zu beantworten und mit Bei-
spielen aus der Praxis zu erläutern.

Alles in allem kann die GEW-Hochschulgruppe auf eine sehr 
erfolgreiche Veranstaltung zurückblicken, die hoffentlich auch ei-
nige junge Student*innen dazu bewog, Mitglied der GEW zu wer-
den. Es bleibt zu hoffen, dass derartige Aktionen an anderen bay-
erischen Universitäten wiederholt werden.

von Florian Kohl  
Mitglied im Personalrat für Förderschulen 

und Schulen für Kranke in Mittelfranken 
Kontakt: gew@sopaed.net

und Daniel Schneider 
GEW-Hochschulgruppe Würzburg, Lehramtskampagne Würzburg 

Kontakt: daniel.schneider90@gmx.de

Was erwartet mich im Referendariat?
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14.-15.7.2017 Bilder anschauen – den eigenen Augen trauen.1, 2 Bildergespräche. 
Mit Dr. Gabriele Sprigath, Kunsthistorikerin, LMU München. 
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.

Zwei-Tages-Seminar Kochel
Georg-v.-Vollmer-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

21.-22.7.2017 Rhetorik für Frauen. Mit Dagmar Jesussek, Kommunikationstrainerin und 
Schauspielerin, Trainerin für das Frauenkolleg. Das Seminar ist bereits ausge-
bucht. Bei Interesse nach frei werdenden Plätzen fragen.

Zwei-Tages-Seminar Augsburg
Hotel am alten Park
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

21.-22.7.2017 50 plus – schaffe ich die Arbeit oder schafft sie mich?1, 2 Referentinnen: Bar-
bara Haas und Maria Koppold. Nur für GEW-Mitglieder. TN-Beitrag: 10 Euro.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.

Zwei-Tages-Seminar Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

28.-30.7.2017 Wo sind unsere Lieder?2 Mit Reinhard Frankl, Bernd Köhler u. a. 
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen. Das 
Seminar richtet sich an GEW-Mitglieder. Für diese fällt kein TN-Beitrag an.

GEW-Sommerseminar Stein
Tagungshaus Frauenwerk
Fr. 17.00 - So. 12.00 Uhr

29.-30.9.2017 Das Kind macht keine Schwierigkeiten, sondern es hat selbst welche.1, 2 
Mit Gudrun Mészáros, IP-Beraterin, und Fiona Kosovac.  
TN-Beitrag: 100 Euro, GEW-Mitglieder 20 Euro. Anmeldeschluss: 16.7.2017

Zwei-Tages-Seminar Bad Endorf
Hotel Seeblick Pelham
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

7.10.2017 150 Jahre »Das Kapital«. Mit Prof. Dr. em. Georg Fülberth.
Ziel des Seminars: Würdigung des Werkes und Neugier auf das Original.
Anmeldeschluss: 7.9.2017

Ein-Tages-Seminar Nürnberg
DGB-Haus
Sa. 10.00 - 16.00 Uhr

20.-21.10.2017 Moderationstraining. Seminarleitung und Durchführung Dr. Werner und 
Dr. Heidemarie Dießner, Institut für SozialManagement, Markkleeberg.
Anmeldeschluss: 10.8.2017

Zwei-Tages-Seminar Marktbreit
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

27.-28.10.2017 50 plus – schaffe ich die Arbeit oder schafft sie mich?1, 2 Referentinnen: Bar-
bara Haas und Maria Koppold. Nur für GEW-Mitglieder. TN-Beitrag: 10 Euro.
Anmeldeschluss: 10.8.2017

Zwei-Tages-Seminar Bad Endorf
Hotel Seeblick Pelham
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

27.-29.10.2017 In Bewegung kommen. Workshop zur Theaterpädagogik.
Mit Till Baumann, Dipl.-Päd., Theatermacher und Musiker.
TN-Beitrag: für GEW-Mitglieder 30 Euro. Anmeldeschluss: 10.8.2017

Drei-Tages-Seminar Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - So. 13.00 Uhr

10.-11.11.2016 Die »wilden Kerle« und »Prinzessin Lillifee«? Selbstsicherheit bei Mädchen 
und Jungen. Mit Marija Milana, Trainerin für Selbstsicherheit und Kommuni-
kation. TN-Beitrag für GEW-Mitglieder: 20 Euro. Anmeldeschluss. 8.9.2017

Zwei-Tages-Seminar Markt Indersdorf
Akademie Schönbrunn
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Interessante GEW-Veranstaltungen ab Juli 2017
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

1 Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 089 54408116, Fax: 089 5389487
2 Teilnahmegebühr

GEW Nürnberg
lädt ein zum

Sommerfest
Samstag, 15. Juli 2017

in Asbach No 5, 91186 Büchenbach

Programm: 
15.00 Uhr:  

Kaffeetrinken in Abenberg  
(4 km von Asbach) 

16.30 Uhr: 
Besichtigung der tausendjährigen Burg 

Abenberg, auf Wunsch Besuch des 
Klöppelmuseums oder des Museums 

fränkischer Geschichte, der kirchlichen 
Mädchenrealschule und/oder des Klosters

18.15 Uhr in Asbach: 
 Wikinger-Schach, Federball, Grillen,  

Gespräche, nächtlicher Sternenhimmel, 
Lagerfeuer, Nachtwanderung usw. 

Musik:  
Balladen und Lyrisches von Sigi Kuhn

Willkommen sind alle GEWler*innen  
mit Partner*innen und Kindern.

Verbindliche Anmeldung:  
Wolfgang Streidl 

Asbach No 5 • 91186 Büchenbach  
Tel.: 09171 7755 bzw. 0171 9275449 

E-Mail: wastreidl@yahoo.de

Der Landesfachgruppenausschuss 
Hochschule und Forschung 

lädt alle interessierten Kolleg*innen 
recht herzlich ein:

Alles schon gesetzt? 
Gestaltungsspielräume und Veränderungspotenziale 

der rechtlichen Rahmenbedingungen für bayerische Hochschulen

Freitag/Samstag, 13./14. Oktober 2017
Freitag 16.00 Uhr bis Samstag 16.00 Uhr 

DGB-Haus Nürnberg • Hotel separat

Wir wollen uns mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen, innerhalb 
derer sich die bayerischen Hochschulen bewegen. Im Rahmen des zweitägigen Seminars 
sollen (Gast-)Referent*innen uns das bayerische Hochschulgesetz im historischen und 
überregionalen Vergleich näherbringen. 

Ebenfalls soll eine Einschätzung der aktuellen Entwicklung an den Hochschulen durch 
Vertreter*innen der Politik erfolgen. 

Die Seminarteilnehmer*innen sollen sich mit dem Gesetzestext auseinandersetzen und  
auf dieser Grundlage Forderungen erarbeiten, die an die jeweiligen politischen Instanzen 
herangetragen werden sollen.

Anmeldeschluss: 4. September 2017
Kontakt für Anmeldungen und Organisation:
 Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de 

Kontakt für Inhaltsfragen: LFGA HuF, huf@gew-bayern.de

Wir freuen uns auf ein spannendes Seminar, anregende Diskussionen  
und zahlreiche Anmeldungen.
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Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion:
Dorothea Weniger • GEW Bayern • Schwanthalerstr. 64 • 80336 München • 0 89/54 40 81-0 • Fax: 0 89/5 38 94 87 • Dorothea.Weniger@gew-bayern.de

Altötting Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage 
Kontakt: Jochen Peters,  08639 5330, jochenpeters8@aol.com 
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de 
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen, 
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de 
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe  
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de 
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  06024 7723
Augsburg Termine und Informationen auf www.gew-augsburg.de 
Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr  
im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Tobias Bevc, info@gew-augsburg.de
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  09773 8286
Bad Tölz/Wolfratshausen  
Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat 
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  08171 965605
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de 
Kontakt: Ernst Wilhelm,  0951 67888
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat außerhalb der 
Ferien, 19:00 Uhr, Gaststätte Zum Brandenburger, Bayreuth St. Georgen
Kontakt: Ernst Friedlein, 09201 590, Roland Dörfler,  0921 92655
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  09566 808060, schmitt.behling@t-online.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, 
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  089 32667970, paulhorn@web.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00 -18.00 Uhr,  
Arbeitslosenberatung: jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat,  
18.00 – 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt:  09131 8119451, info@gew-erlangen. de,  
www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432
Freising Termine auf Anfrage 
Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth  
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr (s. a. Stammtisch unter Nbg./Fürth)
Hof-Wunsiedel Treffen jeden zweiten Donnerstag im Monat,  
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg  
offene Vorstandssitzung am 3. Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr  
im Café Maximilians, Schäffbräustr. 23, Ingolstadt 
Kontakt: L. Peter Thierschmann,  0179 2921459
Kempten/Oberallgäu Treffen nach Vereinbarung 
Kontakt: michabaumueller@web.de
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: David Glaeser, glaeser.david@t-online.de
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage 
Kontakt: Stefan Kohl,  08331 6400009, gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung 
Termin: Jeden 1. und 3. Montag im Monat, 19.00 - 21.00 Uhr
Kontakt: michael.bayer@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael.Hemberger, hembergermichi@gmail.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität  
und GEW-Studierende, Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute  
monatlich Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  089 4483916, Franz Stapfner,  089 5805329
München GEW-Seniorinnen und Senioren 
Jour-fixe jeden dritten Montag im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, DGB-Haus
Kontakt: Elisabeth Reiter, e.reiter@link-m.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung 
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
Neumarkt/Oberpfalz  
Treffen: Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  09185 1091
Neu-Ulm/Günzburg  
Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen 
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  0911 301491
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen. 
Kontakt: Mario Schwandt,sozpaedberufe@gew-nuernberg
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken  
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.sopaed.net
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  0911 7360310
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen  
Treffen nach Vereinbarung. 
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos www gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl wastreidl@yahoo.de,    0171 9275449
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel,  09128 729051
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat 
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, Stefanos, 
Bruderwöhrdstr. 15, Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien 
von 16.00-17.00 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 4/I, rückw.
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat, 
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt:  01523 4722681
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten
Termine auf Anfrage: rduetsch@t-online.de 
Kontakt: Richard Dütsch,  0961 23488
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage 
Kontakt: Giulia Reich,  08861 241062, gewgiuliareich@online.de
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, www.gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, Termine auf Anfrage, 
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, gewwue@aol.com
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